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Geschéaftsordnung des Horfunkrates

der gemeinnutzigen Korperschaft des dffentlichen Rechts , Deutschlandradio”

vom 21. April 1994 i. d. F. der Anderung vom 06.03.2025

Der Horfunkrat der Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts ,Deutschlandradio” hat sich gemaf
§ 22 Abs. 2 des Deutschlandradio-Staatsvertrages die folgende Geschéaftsordnung gegeben:
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radio zu Compliance und Good Governance samt Anlagen

81
Amtszeit, Vorsitzender, Stellvertreter

Die Amtszeit des Horfunkrates betréagt finf Jahre. Nach Ablauf seiner Amtszeit nimmt
der bisherige Horfunkrat seine Aufgaben bis zur konstituierenden Sitzung des neuen
Horfunkrates kommissarisch weiter wahr.

Der Horfunkrat wahlt ohne Aussprache aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und de-
ren/dessen erste/n und deren/dessen zweite/n Stellvertreter(in) in geheimer Wahl fir die
Dauer der Amtszeit des Horfunkrates. Sie bilden gemeinsam mit den Vorsitzenden und
den Stellvertreter(inne)n der standigen Ausschisse das Prasidium. Eine Wiederwahl ist
zulassig. Der Anteil der Mitglieder nach 8§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Staatsvertra-
ges unter der/dem Vorsitzenden und deren/dessen Stellvertreter(inne)n darf ein Drittel
nicht Gbersteigen.

Scheidet eine/r der nach Abs. 2 Gewahlten vorzeitig aus, wird ein(e) Nachfolger(in) ge-
wahlt.

Die/der Vorsitzende fiihrt die Geschafte des Horfunkrates und leitet die Sitzungen. Sie/er
legt dem Horfunkrat einmal im Jahr einen Téatigkeitsbericht vor.
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Sind die/der Vorsitzende und ihre/seine Stellvertreter/innen verhindert, nimmt dasjenige
anwesende Mitglied, dessen Mitgliedschaft im Horfunkrat am langsten andauert, den
Vorsitz wahr. Bei gleicher Dauer der Mitgliedschaft entscheidet unter ihnen das héchste
Lebensalter.

Scheidet ein Mitglied des Horfunkrates vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat die/der Vor-
sitzende unverziglich den nach § 21 des Staatsvertrages Entsendungsberechtigten zu
unterrichten und auf die Entsendung einer/eines Nachfolgerin/s fir den Rest der Amts-
zeit hinzuwirken. Sie/er weist dabei auf die Verpflichtungen nach § 21 Abs. 4 des Staats-
vertrages zur angemessenen Berlcksichtigung von Frauen und Mannern hin. Sie/er for-
dert die entsendungsberechtigten Stellen dazu auf, mit der Entsendung die in § 21
Abs. 5 Satz 2 des Staatsvertrages vorgeschriebenen Angaben zu machen.

Die/der Vorsitzende fordert sechs Monate, im Falle der Entsendung nach § 21 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Staatsvertrages neun Monate, vor dem Ablauf der Amtszeit des HOr-
funkrates die entsendungsberechtigten Stellen auf, die als Mitglieder des kinftigen Hor-
funkrates zu entsendenden Personen zu benennen. Dabei bestimmt sie/er, bis zu wel-
chem Zeitpunkt die jeweilige Person zu benennen ist, und weist besonders auf die
Vorschriften der 88 19a Abs. 1, 3 und 4 sowie 21 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Staats-
vertrages hin. Die/der Vorsitzende fordert die entsendungsberechtigten Stellen dazu auf,
mit der Entsendung die in § 21 Abs. 5 Satz 2 des Staatsvertrages vorgeschriebenen An-
gaben zu machen. Im Falle der Entsendung durch die L&nder nach § 21 Abs. 1 Satz
Nr. 1 des Staatsvertrages weist die/der Vorsitzende gemeinsam mit der/dem Vorsitzen-
den des Verwaltungsrates zwolf Monate vor Ablauf der Amtszeit des Horfunkrates
die/den Vorsitzende/n der Ministerprasidentenkonferenz der Lander darauf hin, dass die
Ministerprasidentinnen/en gemeinsam die entsendungsberechtigten Lander nach § 21
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1i. V. m. 8 24 Abs. 1 Nr. 1 des Staatsvertrages bestimmen.

Die/der Vorsitzende beruft unverziglich die konstituierende Sitzung des Horfunkrates fur
die nachfolgende Amtszeit ein. Sie/er fuhrt die Geschéfte bis zur Wahl der/des neuen
Vorsitzenden.

§2
Einberufung von ordentlichen Sitzungen

Der Horfunkrat tritt mindestens alle drei Monate zu einer ordentlichen Sitzung zusam-
men. Ort und Zeit ordentlicher Sitzungen bestimmt die/der Vorsitzende, sofern der Hor-
funkrat dazu keinen Beschluss gefasst hat. Auf Einladung der/des Vorsitzenden kann in
besonderen Fallen im Benehmen mit dem Prasidium eine Sitzung durch Audio- oder
Videokonferenz durchgefihrt werden.

Zu den ordentlichen Sitzungen des Hérfunkrates ladt die/der Vorsitzende per E-Mail ein,
die spatestens am zehnten Tag vor der Sitzung versandt sein muss. Die Einladung
ergeht an die Mitglieder des Hérfunkrates, nachrichtlich an die Mitglieder des Verwal-
tungsrates und an die/den Intendantin/-en.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben das Recht, an den Sitzungen des Hoérfunkra-
tes teilzunehmen und sich zu den Punkten der Tagesordnung zu auf3ern.
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Die/der Intendant(in) nimmt an den Sitzungen des Hdrfunkrates teil und ist auf ihren/sei-
nen Wunsch zu héren. Sie/er ist in allen die Zustandigkeit des Horfunkrates betreffenden
Angelegenheiten dem Hoérfunkrat gegentber auskunftspflichtig. Sie/er kann mit Zustim-
mung der/des Vorsitzenden die Direktor(inn)en und weitere leitende Mitarbeiter/innen
des Hauses zu den Beratungen hinzuziehen.

Jeweils ein Mitglied des Personalrates am Sitz in Kéln und in Berlin nimmt an den Sit-
zungen des Horfunkrates teil. Die Entscheidung Uber die teilnehmenden Mitglieder trifft
der Gesamtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder kbnnen zu Fragen, die nicht den Be-
reich der Angebotsgestaltung betreffen, gehort werden. Die Einladungsfrist aus Abs. 2
Satz gilt entsprechend.

Die Tagesordnung wird von der/dem Vorsitzenden aufgestellt. Sie hat fir jede ordentli-
che Sitzung den Tatigkeitsbericht der/des Intendantin/-en und die Berichte der Aus-
schisse vorzusehen. Antrédge des Verwaltungsrates und der/des Intendantin/-en sind auf
die Tagesordnung zu setzen.

Die Tagesordnung ist mit der Einladung zu einer ordentlichen Sitzung zu ubersenden.
Die zur Behandlung der Tagesordnung erforderlichen Unterlagen sind rechtzeitig zu
tbersenden.

§3
Einberufung von aul3erordentlichen Sitzungen

Beantragt mindestens ein Finftel der Mitglieder des Horfunkrates oder die/der Inten-
dant(in) die Einberufung einer auf3erordentlichen Sitzung, so hat diese Sitzung innerhalb
von drei Wochen nach Eingang des Antrages bei der/dem Vorsitzenden stattzufinden.
Die/der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Sitzung. Der Antrag auf Einberufung einer
aul3erordentlichen Sitzung muss die Beratungsgegenstande angeben.

Zu einer aul3erordentlichen Sitzung des Horfunkrates beruft die/der Vorsitzende per E-
Mail ein, die spatestens am achten Tag vor der Sitzung versandt sein muss. In dringen-
den Fallen kann sie/er den Horfunkrat fernmundlich oder per E-Mail unter Verkirzung
der Frist auf fiinf Tage einberufen.

Die Tagesordnung einer auf3erordentlichen Sitzung hat sich auf die im Einberufungsan-
trag angegebenen Beratungsgegenstande zu beschranken. Sie ist mit der Einberufung
der Sitzung zu Ubersenden.

8§ 2 ist entsprechend anzuwenden, soweit in den Abséatzen 1 bis 3 nichts anderes be-
stimmt ist.

§4
Tatigkeitsbericht

Mit ihrem/seinem Tatigkeitsbericht unterrichtet die/der Intendant(in) den Horfunkrat Gber die
laufende Arbeit der Kdrperschatft. Sie/er soll dabei insbesondere auf Fragen eingehen, die fir
die Erfullung der Aufgaben des Horfunkrates — insbesondere im Bereich des Angebots und



des Haushaltsvollzugs — von Bedeutung sind. Der Téatigkeitsbericht ergeht vorab schriftlich.
Die/der Intendant(in) soll ihn mindlich um aktuelle Ereignisse und Entwicklungen erganzen.
In der Aussprache kdnnen alle aktuellen Fragen, die die Kérperschaft betreffen, behandelt

werden.
8§85
Aussprache, Beschliisse und Wahlen
(1) Die Aussprache hat sich auf den jeweiligen Beratungsgegenstand zu beschranken. Der
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Horfunkrat kann Beschrankungen der Redezeit festlegen. Persénliche Erklarungen zur
Niederschrift sind zulassig.

Zu der Aussprache Uber einen Punkt der Tagesordnung kénnen Sachverstandige nach
Maf3gabe der Anlage 1 hinzugezogen werden.

Der Horfunkrat ist beschlussféahig, wenn mindestens die Halfte der gesetzlichen Mitglie-
der anwesend ist. Die/der Vorsitzende stellt auf Antrag vor einer Wahl oder einer Be-
schlussfassung die Beschlussféahigkeit fest.

Beschlisse dirfen nur tGiber Angelegenheiten gefasst werden, die auf der Tagesordnung
stehen. Davon kann nur abgewichen werden, wenn mehr als die Halfte der gesetzlichen
Mitglieder zustimmt. Dies gilt nicht, wenn die Interessen einzelner Mitglieder in beson-
derer Weise betroffen sind.

Der Horfunkrat fasst seine Beschlisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, soweit nicht der Staatsvertrag anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt. Auf Antrag eines Mitgliedes ist das Ergebnis einer Abstimmung
auch der Zahl nach festzustellen.

Wahlen werden mit verdeckten Stimmzetteln vorgenommen. Auf Beschluss von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder kann eine Wahl — mit Ausnahme der Wahl der/des
Vorsitzenden des Hoérfunkrates und ihrer/seiner Stellvertreter/innen sowie der/des Inten-
dantin/-en — durch Zuruf erfolgen. Fiur die Wahl der/des Intendantin/-en sind mindestens
zwei Drittel der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder erforderlich; die Zahl der Wahl-
gange ist nicht beschrankt, der Horfunkrat hat vor der Wahl Gber das Wahlverfahren zu
beschlie3en, soweit der Staatsvertrag und die Satzung der Kdrperschaft keine zwin-
gende Vorgabe enthalten.

8§86
Bildung von Ausschiissen

Zur Unterstutzung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemaR 88 20, 23 Abs. 3 des
Staatsvertrages kann der Horfunkrat aus seinen Mitgliedern standige Ausschisse fir
dauernde oder nichtstandige Ausschusse fiir voribergehende Aufgaben bilden.

Aufgaben der standigen Ausschisse sind insbesondere: Vorbereitung und Unterstuit-
zung der Beratung des Horfunkrates Uber die Gestaltung der Angebote gegeniber
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der/dem Intendantin/-en, Vorbereitung von Sachberatungen im Horfunkrat sowie Pri-
fung von Programmbeschwerden aus der Mitte des Horfunkrates.

Bei der Zusammensetzung der Ausschisse sind die im Horfunkrat vertretenen Gruppen
in Einklang mit dem besonderen Auftrag des einzelnen Ausschusses und dessen fachli-
chen Anforderungen angemessen zu bericksichtigen. Der Anteil der Mitglieder nach
§ 21 Abs. 1 Satz Nr. 1 und 2 des Staatsvertrages darf in den Ausschissen des Hor-
funkrates ein Drittel der Mitglieder nicht Ubersteigen.

Der Horfunkrat bildet als standige Ausschiisse einen Programmausschuss sowie einen
Wirtschafts- und Finanzausschuss.

Der Programmausschuss besteht aus 15 Mitgliedern. Er bereitet die Beratungen des
Horfunkrates in Programmfragen (insbesondere zu 8§ 6 bis 11 des Staatsvertrags) vor
und gibt dazu Beschlussempfehlungen an den Horfunkrat. Er nimmt die Zustandigkeit
nach der Beschwerdeordnung gemaf 8 21 Abs. 2 der Satzung der Kdrperschafti. V. m.
§ 15 Abs. 2 des Staatsvertrages wabhr.

Der Programmausschuss erarbeitet gemeinsam mit der/dem Intendantin/-en die vom
Horfunkrat im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat aufzustellenden Programmrichtli-
nien und regt bei gegebenem Anlass deren Fortschreibung an.

Der Programmausschuss erortert Grundsatzfragen des Angebots, wenn sie ihm vom
Horfunkrat oder von der/dem Intendantin/-en tUber den Horfunkrat zur Beratung zuge-
wiesen werden.

Die Mitglieder des Programmausschusses sollen tber Kenntnisse der drei Programme
sowie der Telemedienangebote des Deutschlandradios verfigen. Ihnen sind auf Wunsch
im Einzelfall Aufzeichnungen von Sendungen leihweise zur Verfuigung zu stellen.

Zur vertiefenden Beratung einzelner Arbeitsfelder der Angebote kann der Programmaus-
schuss Arbeitsgruppen einrichten.

Dem Wirtschafts- und Finanzausschuss gehéren neun vom Horfunkrat gewahlte Mitglie-
der an. Er bereitet die Beratungen des Horfunkrates in Fragen der Wirtschaftsplanung
und des Finanzwesens, soweit sie in die Zustandigkeit des Horfunkrates fallen, vor und
gibt Empfehlungen fur die vom Horfunkrat gemal § 20 Abs. 2 des Staatsvertrags zu tref-
fenden Beschliisse. Er kann, soweit dies im Einvernehmen zwischen Hoérfunkrat und
Verwaltungsrat als sachdienlich erachtet wird, auch zu gemeinsamen Beratungen mit
Vertreter(inne)n des Verwaltungsrates zusammentreten.

Der Horfunkrat wahlt die Mitglieder standiger Ausschisse fiir die Dauer seiner Amtszeit.
Er beschlief3t Uber die Zuweisung besonderer Aufgaben. Scheidet ein Ausschussmitglied
vorzeitig aus, so wird ein(e) Nachfolger(in) fir den Rest der Amtszeit gewahlt.

Die Ausschiisse wahlen aus ihrer Mitte jeweils die/den Vorsitzende/n und deren/dessen
erste/n und zweite/n Stellvertreter(in) in geheimer Wahl. Auf Beschluss von zwei Drittel
der anwesenden Mitglieder kann die Wahl durch Zuruf erfolgen. Der Anteil der Mitglieder
nach 8 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Staatsvertrages darf unter den Vorsitzenden
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und Stellvertreter(inne)n der Ausschiisse ein Drittel nicht tibersteigen. Im Ubrigen gilt § 1
Abs. 1 bis 5 und 8 entsprechend.

Der Horfunkrat beschlief3t Gber die Bildung weiterer Ausschiisse, die Zahl ihrer Mitglie-
der, die Dauer und den Umfang ihrer Aufgaben. Bei der Wahl der Mitglieder weiterer
Ausschisse ist auf die Einhaltung von Abs. 3 Satz 2 zu achten. Bei der Wahl der Vorsit-
zenden und der Stellvertreter/-innen ist auf die Einhaltung von Abs. 12 Satz 2 zu achten.

87
Arbeit der Ausschiisse

Auf das Verfahren bei Sitzungen der Ausschisse finden die Bestimmungen des § 2
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 sowie die Regelungen des § 5 Abs. 1 bis
3, Abs. 4 Satz 1 und 2, Abs. 5 und 6 entsprechende Anwendung.

Die Einladung zu einer Sitzung ergeht an die Mitglieder des Ausschusses, nachrichtlich
an die Ubrigen Mitglieder des Horfunkrates und an die/den Intendantin/-en. Jedes Hor-
funkratsmitglied kann bei der/dem Vorsitzenden eines standigen Ausschusses beantra-
gen, dass ein bestimmter Angebotsinhalt, der in die Zustandigkeit dieses Ausschusses
fallt, in die Tagesordnung einer Sitzung aufgenommen wird. Die/der Vorsitzende hat die-
sen Antrag entsprechend seiner Dringlichkeit zu bericksichtigen. An der betreffenden
Sitzung soll die/der Antragsteller(in) teilnehmen; gehort sie/er dem standigen Ausschuss
nicht an, nimmt sie/er beratend teil.

Jedes Mitglied eines Ausschusses hat das Recht, schriftlich oder mindlich im Rahmen
einer ,Aktuellen Stunde" zu Beginn jeder Sitzung Fragen zum Angebot zu stellen, die
von der/dem Intendantin/-en bzw. deren/dessen Vertretung mundlich oder bis zur
nachstfolgenden Sitzung des Ausschusses schriftlich beantwortet werden.

Bei Grundsatzfragen und in Grenzfallen kénnen mehrere Ausschiisse zusammen bera-
ten. Nach einvernehmlicher Absprache des Termins zwischen den Vorsitzenden ergehen
die Einladungen zu der Sitzung gemeinsam durch die Vorsitzenden. Der Horfunkrat ent-
scheidet Uber die fachliche Zustandigkeit und Federfiihrung der Ausschiisse. Die Aus-
schisse fassen ihre Beschlisse getrennt, wobei zundchst die mit beratenden Aus-
schisse abstimmen.

Sind die Voraussetzungen einer gemeinsamen Beratung mehrerer Ausschiisse nach
Abs. 4 gegeben, so kann — sofern ein gemeinsamer Termin nicht rechtzeitig gefunden
werden kann — in Ausnahmeféllen ein mit beratender Ausschuss nach entsprechender
Feststellung ein Thema allein beraten und dem fachlich zustandigen Ausschuss eine
Empfehlung tUbermitteln. Dieser hat die Empfehlung in seine Beratung einzubeziehen.

Die/der Intendant(in) kann zu den Sitzungen der Ausschiisse, im Einvernehmen mit
der/dem Vorsitzenden, Mitarbeiter/innen des Hauses hinzuziehen oder entsenden.

Jedes Mitglied des Hoérfunkrates kann an den Sitzungen des Ausschusses als Gast mit
beratender Stimme teilnehmen.
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Die Erdrterung eines Punktes der Tagesordnung ist mit einem Beschluss oder einer Zu-
sammenfassung des Standes der Beratung durch die/den Vorsitzende/n abzuschlief3en.

Ausschussantrage an den Horfunkrat sind diesem zur Aufnahme in die Tagesordnung
als Vorlage mit Beschlussantrag und Begriindung zuzuleiten.

Die Ausschiisse berichten uber ihre Tatigkeit dem Horfunkrat schriftlich durch Ubersen-
dung der Niederschriften gemafR § 8 Abs. 5 und 6. Die Vorsitzenden der Ausschisse
geben in den Sitzungen des Horfunkrates auf Wunsch eines Mitgliedes dartiber hinaus-
gehende mindliche Erlauterungen oder berichten von sich aus, wenn Uber eine wichtige
Angelegenheit noch keine Niederschrift vorliegt.

87a

Richtlinie fur die Mitglieder des Horfunk- und Verwaltungsrates von Deutschlandradio

zu Compliance und Good Governance

Der Horfunkrat beschlief3t in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat eine Richtlinie fur die Mit-
glieder des Horfunk- und Verwaltungsrates von Deutschlandradio zu Compliance und Good
Governance. Die Richtlinie wird Bestandteil der Geschaftsordnung und wird ihr als Anlage 3
hinzugefugt.
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§8
Offentlichkeit, Vertraulichkeit, Niederschriften, Verlautbarungen

Die Sitzungen des Horfunkrates sind 6ffentlich. In begriindeten Ausnahmeféllen kann
der Horfunkrat den Ausschluss der Offentlichkeit beschlieRen. Personalangelegenhei-
ten, die aus Grinden des Personlichkeitsschutzes vertraulich sind, und Angelegenhei-
ten, in welchen die Offenlegung von Betriebs- und Geschéftsgeheimnissen Dritter un-
vermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss der Offentlichkeit zu behandeln. Die
Sitzungen der Ausschuisse finden grundséatzlich nichtoffentlich statt.

Der Horfunkrat sieht fiir seine Sitzungen Raume vor, die die Teilnahme der Offentlichkeit
in angemessenem Umfang ermdglichen. Die Teilnahme der Offentlichkeit an den Sitzun-
gen des Horfunkrates erfolgt nach MalRgabe der vorhandenen Platze. Ton- und Bildauf-
nahmen wahrend der Sitzungen sind unzuldssig. Die/der Vorsitzende hat die Sitzungs-
gewalt. Sie/er kann Zuhdorer/-innen ausschlie3en, die Beifall oder Missbilligung &uf3ern,
die Sitzung stéren oder sich in anderer Weise ungebuihrlich benehmen.

Die Sitzungen der Ausschisse finden in nicht offentlicher Sitzung statt, die Beratungs-
unterlagen sowie die Vorlagen an den Hérfunkrat und die Ausschiisse sind vertraulich.
Vorlagen des Horfunkrates konnen von der/dem Vorsitzenden veréffentlicht werden, Vor-
lagen der/des Intendantin/-en mit deren/dessen Zustimmung.

Uber jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der/dem Vorsitzenden zu
unterzeichnen ist. Sie muss enthalten: Ort, Tag und Dauer der Sitzung, die Namen der
Anwesenden (aufgrund einer Anwesenheitsliste), die Tagesordnung, die Feststellungen
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zur Beschlussfahigkeit, die Beschlisse und die Abstimmungsergebnisse. Sie soll auch
den wesentlichen Gang der Beratungen verzeichnen.

Die Niederschrift Uber eine Sitzung des Horfunkrates ist den Mitgliedern des Horfunkra-
tes, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/dem Intendantin/-en zuzuleiten und
in der ndchsten Sitzung des Horfunkrates zur Genehmigung vorzulegen.

Die Niederschrift Uber eine Ausschusssitzung ist den Mitgliedern eines jeden an der Sit-
zung beteiligten Ausschusses, der/dem Vorsitzenden des Horfunkrates und ihren/seinen
Stellvertreter(inne)n, den Vorsitzenden der ubrigen Ausschiisse und ihren Stellvertre-
ter(inne)n sowie der/dem Intendantin/-en zuzuleiten und in der nachsten Sitzung des
Ausschusses zur Genehmigung vorzulegen.

Eine Ergebnis-Niederschrift tiber eine Ausschusssitzung, die nur die obligatorischen An-
gaben gemal Abs. 4 Satz 2 enthélt, ist vorab allen Mitgliedern des Horfunkrates und
der/dem Intendantin/-en zuzuleiten. Jedes Mitglied kann bei der Geschéftsstelle des
Horfunkrates fur sich die Zusendung einer ausfuhrlichen Niederschrift gemaf Abs. 5 ver-
anlassen.

Soweit die Beratung und Beschlussfassung in nicht éffentlicher Sitzung stattgefunden
hat, bedarf die Einsichtnahme Dritter in Niederschriften der Sitzungen des Horfunkrates
der vorherigen Zustimmung des Horfunkrates. Die Zustimmung steht im freien Ermes-
sen. Ein Rechtsanspruch auf Einsichtnahme besteht nicht. Die Einsichtnahme erfolgt
ausschlieR3lich in genehmigte Sitzungsniederschriften des Horfunkrates.

Nach Abs. 3 Satz 1 sind die Sitzungen der Ausschiisse des Horfunkrates nicht 6ffentlich
und die Beratungsunterlagen vertraulich. Entsprechende Niederschriften dirfen Dritten
deshalb erst nach Ablauf einer Schutzfrist von acht Jahren zur Einsichtnahme tberlas-
sen werden. Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag der jeweiligen Ausschusssitzung.
Die Regelung der Einsichtnahme in Niederschriften nicht 6ffentlicher und vertraulicher
Sitzungen des Horfunkrates findet entsprechende Anwendung. Die Einzelheiten dieser
Regelung ergeben sich aus Anlage 2.

Die/der Vorsitzende des Horfunkrates unterrichtet die Offentlichkeit Giber dessen Arbeit.
Sie/er verdffentlicht die Zusammensetzung des Horfunkrates und seiner Ausschiisse so-
wie im Rahmen einer freiwilligen Selbstauskunft weitere Informationen Uber die Hor-
funkratsmitglieder im Internetangebot der Koérperschaft. Vor jeder Horfunkratssitzung
veroffentlicht sie/er die Tagesordnung der Sitzungen des Hoérfunkrates im Internetange-
bot der Kérperschaft. Nach jeder Horfunkratssitzung verdffentlicht sie/er die gefassten
Beschlisse nebst Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des
Horfunkrates und seiner vorberatenden Ausschiisse sowie die Anwesenheitslisten im In-
ternetangebot der Kérperschaft. Die Veréffentlichung hat unter Wahrung von Betriebs-
und Geschaftsgeheimnissen sowie personenbezogener Daten der Beschaftigten von
Deutschlandradio zu erfolgen. Berechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhaltung
sind zu wahren.
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Geschéftsstelle

(1) Die Geschaftsstelle des Horfunkrates am Sitz der/des Intendantin/-en unterstitzt die
Vorsitzenden des Horfunkrates und seiner Ausschisse in der Geschéftsfihrung. Sie hat
die Arbeit des Horfunkrates und seiner Ausschisse technisch und organisatorisch si-
cherzustellen und das als Entscheidungshilfe zu Sachfragen bendétigte Grundmaterial zu
beschaffen.

(2) Die Geschéftsstelle untersteht der Fachaufsicht der/des Vorsitzenden des Horfunkrates
und erledigt die Geschafte nach ihren/seinen Weisungen und in ihrem/seinem Auftrag.

§10
Sonstiges

Die Geschaftsordnung und deren Anderungen sind dem Verwaltungsrat und der/dem Inten-
dantin/-en bekanntzugeben.



Anlage 1
zur Geschaftsordnung des Horfunkrates

Regelung liber die Hinzuziehung von Sachverstandigen zu den Sitzungen des
Horfunkrates und seiner Ausschiisse

(1)

Der Horfunkrat bzw. die Horfunkratsausschiisse entscheiden in eigener Zustandigkeit
Uber die Hinzuziehung von Sachverstandigen zu ihren Sitzungen. Die Einladung zu den
Sitzungen spricht die/der jeweilige Vorsitzende aus.

Die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen mit den Sachverstandigen trifft die/der
Intendant(in) namens des Deutschlandradios auf Antrag der/des Vorsitzenden des
Horfunkrates bzw. der/des jeweiligen Ausschussvorsitzenden. Der Intendant unterrichtet
die/den jeweiligen Vorsitzende/n von dem erfolgten Vertragsabschluss.

Die Sachverstiandigen erhalten Reisekostenverglitungen entsprechend den fir die
Mitglieder des Horfunkrates geltenden Regelungen.



Anlage 2
zur Geschaftsordnung des Horfunkrates

Einsichtnahme Dritter in Sitzungsniederschriften

Die Einsichtnahme darf allein wissenschaftlichen Zwecken dienen. Ein wissenschaftlicher
Zweck liegt insbesondere dann vor, wenn die Einsichtnahme der Anfertigung einer
Habilitationsschrift, Dissertation oder Studienabschlussarbeit (Staatsexamen, Magister,
Diplom) dient.

Einsichtnahmeberechtigt ist allein die/der Autor(in) der wissenschaftlichen Arbeit. Sie/er hat
sich durch Vorlage einer Bescheinigung, die das Thema der Arbeit und ggf. die/den
betreuende/n Hochschullehrer(in) benennt, zu legitimieren.

Vor der Einsichtnahme hat sich die/der Autor(in) schriftlich gegentiber der Geschéaftsstelle des

Hoérfunkrates zu verpflichten,

- die sich aus den Niederschriften ergebenden Tatsachen allein zu dem angegebenen
Zweck zu verwenden;

- im Zusammenhang mit der Wiedergabe von sich aus den Niederschriften ergebenden
Tatsachen in der wissenschaftlichen Arbeit keine Namen von Horfunkratsmitgliedern
oder Mitarbeiter(inne)n des Deutschlandradios zu nennen;

- diejenigen Passagen der wissenschaftlichen Arbeit, die unter Verwendung der
Niederschriften angefertigt wurden, vor Einreichung der Arbeit bei der Hochschule der
Geschéaftsstelle des Horfunkrates vorzulegen und von dieser ausdrucklich freigeben zu
lassen.

Die Einsichtnahme erfolgt ausschliefl3lich in der Geschéaftsstelle des Horfunkrates.



Anlage 3
zur Geschéaftsordnung des Horfunkrates

Richtlinie fur die Mitglieder des
Horfunk- und Verwaltungsrates von Deutschlandradio
zu Compliance und Good Governance
beschlossen vom Hoérfunkrat am 6. Marz 2025 und
vom Verwaltungsrat am 20. Januar 2025

Praambel

Auftrag der 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer
Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und o6ffentlicher Meinungsbil-
dung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedirfnisse der Gesell-
schaft zu erfilllen. Als Aufsichtsgremien von Deutschlandradio nehmen die Mitglieder von Horfunk-
und Verwaltungsrat daher einen wichtigen Auftrag fir das Gemeinwesen wahr.

Auf Basis der gesetzlichen Regelungen sind die Mitglieder von Horfunk- und Verwaltungsrat den
Interessen der Allgemeinheit verpflichtet. In ihrer ehrenamtlichen Gremientatigkeit sind sie unab-
hangig und an keine Weisungen gebunden. Sie nehmen ihre Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt
und Aufmerksamkeit wahr. Sie sind sich ihrer Verantwortung gegeniiber der Gesellschaft stets be-
wusst und richten ihr Handeln an hohen sozialen, ethischen und rechtlichen Standards aus.

Compliance und Good Governance bedeuten nicht nur Rechtskonformitat, sondern auch die Ein-
haltung ethischer Standards. Mit dieser Richtlinie werden gesetzliche Vorgaben, insbesondere des
Medienstaatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrags und der Satzung von Deutschland-
radio zu Standards der Aufsichtsgremien konkretisiert
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Anwendungsbereich und Zielsetzung

Die in dieser Richtlinie niedergelegten Verhaltensgrundsatze stellen das interne Regelwerk fir Com-
pliance und Good Governance fir die Horfunk- und Verwaltungsrate (,Gremienmitglieder") auf Basis
der bestehenden einschlagigen Gesetze und Staatsvertrage dar.

Alle Gremienmitglieder machen sich eigenstandig sowie durch Teilnahme an auf die Gremientatigkeit
zugeschnittenen Schulungen mit den einschléagigen gesetzlichen sowie daraus abgeleiteten internen
Regelwerken von Deutschlandradio vertraut, einschlie3lich der Belange von Vertraulichkeit, Daten-
schutz und -sicherheit, und beachten diese im Rahmen ihrer Gremientétigkeit.

Unvereinbarkeit

Es gelten die Ausschlussgriinde der 88 19 a Absétze 3 bis 5 Deutschlandradio-Staatsvertrag, die einer
Mitgliedschaft im Horfunk- oder Verwaltungsrat von Deutschlandradio von Anfang an entgegenstehen.
Tatsachen, die geeignet sind, eine Unvereinbarkeit von Amt und Mitgliedschaft im Sinne des § 19a
Abs. 3 bis 5 DRadio-StV oder eine Interessenkollision (§ 19a Abs. 1 S. 3 DRadio-StV) zu begrinden,
haben die Mitglieder dem jeweiligen Gremienvorsitz unverziglich und schriftlich anzuzeigen.

Vermeidung von Interessenskollision
1. Grundséatze

Die Gremienmitglieder sind im Rahmen ihrer jeweiligen Tatigkeit unabhangig und nicht an Weisungen
gebunden. Sie dirfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind,
die Erfillung ihrer im Interesse der Allgemeinheit wahrzunehmenden Aufgaben als Mitglied zu geféhr-
den ("Interessenkollision”, § 19 a Absatz 1 Satz 3 Deutschlandradio-Staatsvertrag). Sofern bei einer
Angelegenheit ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen an der unparteiischen Erfullung ihrer
Aufgaben zu rechtfertigen, durfen Gremienmitglieder weder beratend noch entscheidend mitwirken (8
31 e Absatz 2 Medienstaatsvertrag). Interessenkollisionen kdnnen zudem zum Erléschen der Gremi-
enmitgliedschaft fuhren (8 6 Absatz 4 Nr. 6, 8§ 12 Absatz 3 Nr. 6 Deutschlandradio-Satzung).

Wirtschaftliche Interessen kdnnen sich zum Beispiel aus Beteiligungen an oder aus sonstigen Fi-
nanzbeziehungen?! zu Personen oder Unternehmen ergeben, die aktuelle oder potenzielle Geschafts-
partner oder Wettbewerber von Deutschlandradio sind, oder auch aus (friiheren) nicht gremienbezo-
genen Tatigkeiten 2. Ein solcher Interessenkonflikt wird nicht allein dadurch begriindet, dass Gremi-
enmitglieder fur Tréager von Deutschlandradio tétig sind.

Sonstige Interessen kénnen sich zum Beispiel aus eigenen gremiennahen Amtern, Positionen und
Funktionen oder solchen von Angehérigens ergeben.

Wahrend der Amtszeit prift jedes Gremienmitglied kontinuierlich selbst, sorgféltig, gewissenhaft und
eigenverantwortlich, ob ein wirtschaftliches, berufliches oder persénliches Interesse vorliegt, das ge-
eignet ist, die Erfullung der Aufgaben als Gremienmitglied zu geféhrden.

! Beispiel: private Investitionen oder Darlehensbeziehungen

2 Beispiel: Haupt- und Nebentatigkeiten, Leistungen auf freiberuflicher Basis
8 Zum Beispiel: Lebensgefahrte, Ehe- und Lebenspartner, (Schwieger-)Eltern, Geschwister, Kinder, Enkel



2. Verfahren

Das tatsachliche Bestehen einer Interessenkollision wird im Einzelfall geprift.

a) Offenlegung

Eine mdgliche Interessenkollision hat das betroffene Gremienmitglied gegentber dem Vorsitz des
Horfunk- bzw. Verwaltungsrates unverzuglich schriftlich und unter Angabe des konkreten Sachver-
halts anzuzeigen. Hierbei stellt das Gremienmitglied auch dar, ob die potenzielle Interessenkolli-

sion dauerhaft besteht oder punktuell lediglich ein bestimmtes Beratungs-/Beschlussthema des
Gremiums betrifft.

b) Prifung

aa)

bb)

cc)

Der/die Vorsitzende des Gremiums prift gemeinsam mit seinen jeweiligen Stellvertreten-
den, ob eine Interessenkollision tatséchlich vorliegt. Bei hinreichenden Anhaltspunkten fur
das Vorliegen einer Interessenkollision informiert der Vorsitz das Gremium.

Sollte die/der Vorsitzende des Horfunkrates selbst von einer méglichen Interessenkollision
betroffen sein, so informiert diese/dieser unverziiglich seine beiden Stellvertreter/Stellver-
treterinnen. Sollte die/der Vorsitzende des Verwaltungsrates betroffen sein, informiert
sie/er hierliber ihren/seinen Stellvertreter. Die Stellvertretung Gbernimmt dann — im Falle
des Verwaltungsrates zusammen mit einem weiteren Mitglied - die Prifung und bei hinrei-
chenden Anhaltspunkten die Information an das Gremium.

Das Gremium berat ohne Beteiligung des betroffenen Mitglieds und beschlie3t dariiber, ob
eine Interessenkollision besteht.

¢) Entscheidung

aa)

bb)

cc)

dd)

Gelangt das Gremium zu der Auffassung, dass

eine dauerhafte Interessenkollision besteht, die der Ausiibung der Gremientatigkeit fur
unbestimmte Zeit entgegensteht, entscheidet das Gremium Uber das Erldschen der Mit-
gliedschaft gemaf 88 6 Abs. 4, 12 Abs. 3 Deutschlandradio-Satzung) durch Beschluss.

Bis zur Entscheidung behalt das betroffene Mitglied seine Rechte und Pflichten, es sei
denn, der Hérfunk- bzw. Verwaltungsrat beschliel3t, dass das betroffene Mitglied bis zur
Entscheidung nicht an den Arbeiten des Horfunkrates bzw. Verwaltungsrates teilnehmen
kann. Von der Beratung und Beschlussfassung im Verfahren nach diesem Absatz ist das
betroffene Mitglied ausgeschlossen.

Gelangt das Gremium zu der Auffassung, dass

eine nicht dauerhafte Interessenkollision besteht, die der Ausiibung der Gremientatig-
keit bezogen auf einen bestimmten Beratungs-/Beschlussgegenstand oder fir eine be-
stimmte Dauer entgegensteht, kann das Gremienmitglied nicht an der entsprechenden Be-
ratung oder/und Beschlussfassung teilnehmen. Der/die Vorsitzende informiert dariiber das
Gremium. Das Gremium beschlief3t Giber den voribergehenden Ausschluss des Mitglieds
von der Beratung und Entscheidung zu Gegenstanden, die von der Interessenkollision er-
fasst sind. Das Mitglied darf an der Entscheidung Uber den Ausschluss ebenfalls nicht mit-
wirken.

Vor den jeweiligen Beratungen und Entscheidungen ist das betroffene Gremienmitglied
anzuhoren.

In beiden Fallen ist der Ausschluss oder die Nichtteilnahme zu protokollieren.



V.

VI.

3. Dokumentation und Berichterstattung
Der Gremienvorsitz dokumentiert intern jeden angezeigten Fall einer mdglichen Interessenkolli-
sion: Unterrichtungsanzeige, Sachverhalt, Priifvorgang, Entscheidung und diesbezlgliche zent-
rale Aspekte der Entscheidung sowie getroffene MalRnahmen.

Der jeweilige Gremienvorsitz fasst jahrlich in einem anonymisierten Bericht die dokumentierten
Falle zusammen und stellt diesen in einer Horfunk- bzw. Verwaltungsratssitzung vor.

Transparenz

Die Gremienmitglieder geben bei Amtsantritt dem Gremienvorsitz eine Erklarung ab zu moglichen
Unvereinbarkeitssachverhalten (s. Ziffer 11.) und Interessenkollisionen (s. Ziffer 111.) unter Verwendung
der dieser Richtline beigefiigten Vorlage, Anlage 1. Sollten sich Angaben aus der Erklarung im Laufe
der Amtszeit &ndern oder neue Informationen hinzukommen, zeigen die Gremienmitglieder dies dem
Gremienvorsitz gegeniber unverziglich schriftlich an.

Gegenuber der Offentlichkeit werden gemaR § 31 a Abs. 1 Medienstaatsvertrag folgende Angaben zu
den Mitgliedern auf der Internetseite des jeweiligen Gremiums veréffentlicht: Titel, Vor- und Nach-
name, Gremium und Datum des Eintritts, Entsendeorganisation, Geburtsjahr, Foto Funktionen bzw.
Mitgliedschaften in Ausschiissen im jeweiligen Gremium, Amtsbezeichnung und ausgeibte Berufsta-
tigkeit, Arbeitgeber (oder selbststandig, im Ruhestand), Berufsabschluss, Funktionen/Mitgliedschaften
(Auswahl). Die Gremienmitglieder machen gegentber dem Vorsitz entsprechende Angaben unter Ver-
wendung der dieser Richtlinie beigefligten Anlagen 2 und 3.

Integritat

1. Die Gremienmitglieder nehmen in Bezug auf ihre Gremientatigkeit, tGber ihre durch die Geschéfts-
ordnung festgelegten Aufwandspauschalen und Sitzungsgelder hinaus, grundséatzlich keine Zah-
lungen, Dienstleistungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile entgegen oder bieten solche an. Da-
bei gilt die Bagatellgrenze von 35 EUR.

2. Reisekosten, die den Mitgliedern durch ihre Gremientatigkeit entstehen, werden nach Maf3gabe
der gultigen Reiseordnung von Deutschlandradio ersetzt (siehe Anlage 4).

Vertraulichkeit und Datenschutz

Im Rahmen der Gremientatigkeit ist der Vertraulichkeitsgrundsatz zum Schutz von Betriebs- und Ge-
schéaftsgeheimnissen zu wahren. Dies gilt in besonderer Weise fiir die Gremiensitzungen, die nicht
offentlich sind. Alle im Zusammenhang mit der Gremientatigkeit erhaltenen vertraulichen Informatio-
nen und Unterlagen dirfen gegentber Dritten nicht weitergegeben oder kommuniziert werden. Eine
Ausnahme besteht nur dann, wenn die Informationen oder Unterlagen von Deutschlandradio selbst
veroffentlicht oder in einer 6ffentlichen Sitzung ge&uf3ert wurden.

Die Gremienmitglieder handeln im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen
und setzen alle erforderlichen MaRnahmen fiir einen optimalen Schutz personenbezogener Daten und
von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen um. Jeder Benutzer eines Computers oder anderer elekt-
ronischer Geréte ist mit Blick auf die IT-Sicherheit fur die angemessene und datensichere Nutzung
dieser Ressourcen fir die vorgesehenen Zwecke verantwortlich.

Alle Gremienmitglieder nehmen die Datenschutz- und Vertraulichkeitshinweise, s. Anlage 5, zu Beginn
ihrer Gremientatigkeit zur Kenntnis und beachten diese, insbesondere Ziffer VI. der Anlage 5.



VII.

VIILI.

Umgang mit den Einrichtungen sowie dem Eigentum

Der Schutz der Vermogenswerte und des geistigen Eigentums von Deutschlandradio ist von den Gre-
mienmitgliedern zu wahren. Jedes Gremienmitglied ist dafiir verantwortlich, insbesondere mit der fiir
die Gremientatigkeit bereitgestellten Ausstattung verantwortungsvoll und schonend umzugehen. Be-
triebseinrichtungen werden nur im Rahmen der Gremientatigkeit genutzt.

Unterrichtung der entsendenden Stellen tber Pflichtverletzungen

Der Vorsitz des Horfunk- bzw. des Verwaltungsrates unterrichtet in schwerwiegenden Fallen nach
Anhérung des betroffenen Mitgliedes die entsendenden Stellen Gber etwaige schuldhafte Pflichtver-
letzungen gegen diese Richtlinie.

Weiterentwicklung
Horfunk- und Verwaltungsrat Giberprifen regelmafig die in dieser Richtlinie gegebenen Mindeststan-
dards auf ihre Aktualitat; sie treten hierzu in einen Dialog.

Anlagen

Anlage 1 Erklarung Unvereinbarkeit und Interessenkollision
Anlage 2 Selbstauskunft Veroffentlichung Internet

Anlage 3 Einverstandniserklarung Foto

Anlage 4 Deutschlandradio-Reiseordnung, gultig ab 01.01.2025

Anlage 5 Datenschutz- und Vertraulichkeitshinweise



Anlage 1

zur Richtlinie fur die Mitglieder des Horfunk- und Verwaltungsrates von
Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance

beschlossen vom Horfunkrat am 06.03.2025 und

vom Verwaltungsrat am 20.01.2025

Erklarung zu Unvereinbarkeit und Interessenkollision gemaR §§ 6
Absatz 2, 12 Absatz 2 Satzung Deutschlandradio

NAME:

Mitglied im Horfunkrat [J / im Verwaltungsrat [ von Deutschlandradio

ab/seit

I
Mir ist bekannt, dass nach § 19a Absatz 2 Satz 1 des Deutschlandradio Staatsvertrages eine gleich-
zeitige Mitgliedschaft im Horfunkrat und im Verwaltungsrat ausgeschlossen ist.

Il.

Gleichfalls ist mir bekannt, dass gemafl § 19 a Absatz 2 Satz 2 Deutschlandradio Staatsvertrages eine
Mitgliedschaft im Horfunkrat oder Verwaltungsrat zusammen hdchstens flir drei Amtsperioden zulassig
ist.

M.
Des Weiteren ist mir bekannt, dass nach § 19a Absatz 3 des Deutschlandradio Staatsvertrages dem
Horfunkrat oder dem Verwaltungsrat nicht angehdren durfen:

1. Mitglieder des Europaischen Parlamentes, des Deutschen Bundestages oder eines Lan-
desparlamentes,

2. Mitglieder der Europaischen Kommission, der Bundesregierung oder der Regierung eines
deutschen Landes,

Hauptamtliche kommunale Wahlbeamte,
Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden kdnnen,

Vertreter der kommunalen Spitzenverbande auf Leitungsebene,

o o M

Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes auf
Bundes- oder Landesebene; die alleinige Mitgliedschaft in einem Parteischiedsgericht ge-
maf § 14 des Parteiengesetzes steht einer Mitgliedschaft im Hoérfunkrat nicht entgegen.

- Ausgenommen davon sind die in den Horfunkrat und den Verwaltungsrat zu entsendenden
Vertreter der Lander und des Bundes, § 21 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 24 Absatz 1 Nr.
1 und Nr. 2 Deutschlandradio-Staatsvertrag.



Fir alle anderen gilt eine Karenzzeit von 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus einem der unter Zif-
fern 1. bis 6. genannten Amter, bevor sie in den Horfunkrat oder den Verwaltungsrat entsandt werden
kdnnen.

IV.

Dariiber hinaus ist mir bekannt, dass gemaR § 19 a Absatz 4 Deutschlandradio-Staatsvertrag dem
Horfunkrat nicht angehdren durfen:

1. Angestellte oder arbeitnehmerahnliche Personen der Kérperschaft oder ihrer Mitglieder,

2. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis zu einem Unternehmen stehen, an
dem die Korperschaft beteiligt ist, oder zu einem mit einem solchen Unternehmen verbun-
denen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes),

3. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines anderen 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunkveranstalters angehéren oder in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis oder in ei-
nem arbeitnehmerahnlichen Verhaltnis zu diesem oder zu einem mit diesem verbundenen
Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten oder den Aufsichtsorganen oder Gremien
eines privaten Rundfunkveranstalters oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen
(§ 15 des Aktiengesetzes) angehdren oder in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis zu die-
sen stehen,

5. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer Landesmedienanstalt angehdren
oder Organen, derer sich eine Landesmedienanstalt zur Erfiillung ihrer Aufgaben bedient,
oder die zu diesen Organen oder einer Landesmedienanstalt in einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis stehen.

V.

Mir ist auRerdem bekannt, dass wirtschaftliche oder sonstige Interessen, die geeignet sind, die unab-
hangige oder unparteiische Erfillung meiner Aufgaben als Mitglied des Horfunkrates oder des Verwal-
tungsrates zu gefahrden (Interessenkollision, § 19 a Absatz 1 Deutschlandradio-Staatsvertrag, § 31 e
Medienstaatsvertrag) einen voriibergehenden bzw. begrenzten Ausschluss von meinem Amt oder so-
gar das Erléschen meiner Mitgliedschaft im Horfunkrat oder Verwaltungsrat zur Folge haben kénnen.
Siehe im Einzelnen dazu Ziffer lll. der Richtlinie fir die Mitglieder des Horfunk- und Verwaltungsrates
von Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance.

Ich erklare hiermit, dass auf mich keiner der unter den vorstehenden Ziffern I. bis V. genannten Sach-
verhalte zutrifft, die meiner Mitgliedschaft oder der uneingeschrankten ordnungsgemalfien Ausibung
meines Amtes im Horfunkrat oder Verwaltungsrat entgegenstehen kénnen.

Ich werde es dem/der jeweiligen Gremienvorsitzenden unverziiglich anzeigen, sollten kiinftig solche
Umsténde eintreten.

Ort, Datum Name
Unterschrift



Anlage 2
zur Richtlinie fur die Mitglieder des Horfunk- und Verwaltungsrates von
Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance (2 Seiten)

beschlossen vom Horfunkrat am 06.03.2025 und
vom Verwaltungsrat am 20.01.2025

Selbstauskunft Gremienmitglieder zur Veroffentlichung auf der der
Internetseite deutschlandradio.de geman Ziffer IV. der Good-Gover-
nance Richtlinie

Titel:

Vorname: Nachname:

Mitglied im
[] Horfunkrat
[] Verwaltungsrat

seit (Monat/Jahr)
als Vertreter der/des

Geburtsjahr:

Wohnort:

Amtsbezeichnung und ausgelibte Berufstatigkeit:

Arbeitgeber (oder selbstandig, im Ruhestand):

Berufsabschluss:

Funktionen/Mitgliedschaften (Auswahl):

Diese Selbstauskunft an das Gremienblro von Deutschlandradio wird vom Gremienbdiro in einer inter-
nen Datenbank gespeichert und — zusammen mit einem aktuellen Foto des Mitglieds (Einverstandnis


http://deutschlandradio.de/

wird separat eingeholt) — auf https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-hoerfunkra-
tes.3886.de.html bzw. Mitglieder des Verwaltungsrats (deutschlandradio.de)veroffentlicht.

Rechtsgrundlage fiir vorstehend beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten § 6 Absatz 1
Buchstaben e) und f) DSGVO i. V. m. § 31 a) Absatz 1 Medienstaatsvertrag.

Es gelten die Datenschutz- und Vertraulichkeitshinweise von Deutschlandradio, s. Anlage 5 zur Good
Governance- Richtlinie.

Ich bestatige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

, den

Unterschrift


https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-hoerfunkrates.3886.de.html
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-hoerfunkrates.3886.de.html
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-verwaltungsrats-120.html

Anlage 3
zur Richtlinie fur die Mitglieder des Horfunk- und Verwaltungsrates von
Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance (1 Seite)

beschlossen vom Horfunkrat am 06.03.2025 und
vom Verwaltungsrat am 20.01.2025

Aktuelles Foto Gremienmitglied zur Veroffentlichung auf der der In-
ternetseite deutschlandradio.de gemaR Ziffer IV. der Good-
Governance-Richtlinie

Titel

Vorname: Nachname:

Mitglied im
] Hérfunkrat
] Verwaltungsrat

Das beigefligte Foto wird vom Gremienburo in einer internen Datenbank speichert und — zusammen
mit der von mir abgegebenen Selbstauskunft (Anlage 2 Good-Governance-Richtlinie) — auf
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-hoerfunkrates.3886.de.html bzw. Mitglieder des Ver-
waltungsrats (deutschlandradio.de) verdéffentlicht.

Rechtsgrundlage flr vorstehend beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten § 6 Absatz 1
Buchstaben e) und f) DSGVO i. V. m. § 31 a) Absatz 1 Medienstaatsvertrag.

Es gelten die Datenschutz- und Vertraulichkeitshinweise von Deutschlandradio, s. Anlage 5 zur Good-
Governance-Richtlinie.

, den

Unterschrift (Vorname u. Name)


http://deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-hoerfunkrates.3886.de.html
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-verwaltungsrats-120.html
https://www.deutschlandradio.de/mitglieder-des-verwaltungsrats-120.html
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Reiseordnung

liber die Beantragung, Genehmigung und Abrechnungvon Dienstreisen bei
Deutschlandradio

1 Praambel

1.1 Diese Reiseordnung wurde im Rahmen des (D)einSAP-Prozessharmonisierungsprojekts erstellt
und Ubernimmt die wesentlichen Teile der ARD-Musterreiseordnung. Sie stellt damit eine
Gleichbehandlung aller Reisenden der Rundfunkanstalten sicher.

1.2 Sinn und Zweck der Reiseordnung ist es, die Dienstreisebuchungs-, -genehmigungs- und —
abrechnungs-Prozesse zu vereinheitlichen und diese im Hinblick auf die Belange der
Mitarbeiterinnen und die Kostenverantwortung von Deutschlandradio in einem Reisesystem
abzubilden, das transparent, rechtssicher und effizient ist und Auswertungen erméglicht.

1.3 Wesentliche Details zu einzelnen Punkten dieser Reiseordnung sind im Anhang aufgefiihrt.

1.4 Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird auf den folgenden Seiten
- die weibliche Schreibweise sowie
- fir den gesamten Personenkreis der Begriff “Mitarbeiterin” oder ,Reisende” (bzw. im

Plural) verwendet. Das Dokument gilt fur alle Geschlechter.

2 Allgemeines

2.1 Geltungsbereich

Diese Reiseordnung gilt fur

1. fest angestellte Mitarbeiterinnen von Deutschlandradio,

2. Aushilfskrafte und studentische Hilfskrafte von Deutschlandradio,

3. Personen, die zu ihrer Ausbildung beschaftigt werden (Praktikantinnen, Volontarinnen,
Auszubildende nach Berufsbildungsgesatz -BBiG-),

4. freie Mitarbeiterinnen von Deutschlandradio,

5. Gremienmitglieder von Deutschlandradio unter Beachtung von Ziffer 4.3 Abs. 1,

6. Gaste von Deutschlandradio unter Beachtung von Ziffer 4.3 Abs. 1.

Die Reiseordnung kann unter Beachtung von Ziffer 4.3 Abs. 1. darliber hinaus sinngemaf
auch angewandt werden auf sonstige auf Kosten von Deutschlandradio reisende
Personen wie z. B. Arbeitnehmerlberlassungskrafte oder Bewerberinnen.

2.2  Wirtschaftlichkeit und allgemeine Grundsatze

2.21
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Dienstreisen bedtrfen eines dienstlichen Auftrages und sind nach den Grundséatzen von
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit sowie Nachhaltigkeit und auf die zweckmaRigste Art und Weise
zu buchen und durchzufihren.

Dienstreisen machen einen nicht unerheblichen Anteil am CO2-Fuliabdruck von
Deutschlandradio aus. Im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit missen die
Reisende und sofern méglich die Genehmigerin vor jeder Reise priifen, ob die Reise dienstlich
notwendig ist. Die Durchfiihrung von digitalen Konferenzformaten soll grundsatzlich Vorrang
vor Dienstreisen haben. Bei Fliigen ist die Notwendigkeit auch im Sinne von Nachhaltigkeit
streng zu prifen. Kurzstreckenflliige, d.h., wenn die entsprechende Bahnfahrt unter funf
Stunden dauert, sind grundsatzlich nicht gestattet. Muss tatsachlich geflogen werden, so ist die
niedrigst mdgliche Preisklasse (gem. Anhang) zu buchen.

Insbesondere sind Reisemittel und Hotels unverziglich nach der Festlegung auswartiger
Diensttermine zu buchen, da die Preise umso gunstiger sind, je friiher gebucht wird. Die
Dienstreisezeit ist auf die erforderliche Zeit zu beschrénken. Bei der Wahl des Verkehrsmittels
ist die Moglichkeit zur Erledigung dienstlicher Aufgaben in die Wirtschaftlichkeitsiberlegung
einzubeziehen. Bei Reisen im Rahmen 6kologisch nachhaltiger Produktionen oder
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Veranstaltungen sind die Vorgaben der jeweiligen Regelwerke (z.B. Green Production) zu
beachten.

Preisvergunstigungen (z. B. BahnCard-Business, Frihbucherrabatt), andere kostenglnstige
und emissionsarme Reisemd@glichkeiten (z. B. Bildung von Fahrgemeinschaften,
OPNV/Jobtickets) sind in Anspruch zu nehmen. Samtliche im Zusammenhang mit Dienstreisen
gewahrte Zuwendungen (z. B. Vielfliegerprogramme, Meilengutschriften, Bahn Bonus) sind mit
dem Ziel einer Reduzierung von Reisekosten flir weitere Dienstreisen einzusetzen.

Von der Rundfunkanstalt bereitgestellte Fahrzeuge und andere Mitfahrgelegenheiten (z. B.
Sonderfahrzeuge wie Ubertragungswagen und Nutzfahrzeuge) sind zu nutzen, sofern sie fir
die Personenbeférderung zugelassen sind.

Bei einem Verstold gegen das Wirtschaftlichkeitsprinzip kdnnen Erstattungsanspriiche
entsprechend gekirzt werden, sofern sie nicht durch die jeweilige Kostenverantwortliche
genehmigt wurden.

Mitarbeiterinnen von Deutschlandradio reisen grundséatzlich nicht auf Kosten Dritter.
Zuwendungen und Kostenerstattungen Dritter sind in der Reiseabrechnung anzugeben und
werden ggfs. angerechnet.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Vorgaben der Reiseordnung orientieren sich am Bundesreisekostengesetz (inkl. allg.
Verwaltungsvorschriften) und am Einkommensteuergesetz (inkl. Lohnsteuerrichtlinien), die bei der
Auslegung in Zweifelsfallen und zu Fragestellungen, die nicht in der Reiseordnung geregelt sind,
hinzuzuziehen sind.

Definitionen Dienstreise

241
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Eine Dienstreise liegt vor, wenn eine beruflich veranlasste Auswartstatigkeit vorliegt, d. h.
wenn die Reisende auferhalb ihrer Wohnung und nicht an ihrer ersten Tatigkeitsstatte (gem. §
9 Abs. 4 EStG) beruflich tatig wird.

Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach dem Zeitpunkt der Abreise und der Ankunft in der
Wohnung. Falls die Dienstreisende vor oder nach den Dienstgeschéaften die erste
Tatigkeitsstatte aufsucht, tritt diese an die Stelle der Wohnung. Wird die Dienstreise an einem
anderen Ort als an der ersten Tatigkeitsstatte oder der Wohnung angetreten oder beendet, so
tritt dieser an die Stelle der Wohnung.

Erste Tatigkeitsstéatte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der die
Mitarbeiterin dauerhaft zugeordnet ist. Die dauerhafte Zuordnung der Mitarbeiterin wird durch
die dienst- und arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausflllenden Absprachen und
Weisungen bestimmt.

Bei einer voriibergehenden Auswartstatigkeit an einer anderen betrieblichen Einrichtung von
Deutschlandradio wird diese nicht zur ersten Tatigkeitsstatte.

Reisekosten sind angefallene Kosten fir die Nutzung von Verkehrsmitteln,
Verpflegungsmehraufwendungen sowie Ubernachtungs- und Reisenebenkosten, die durch die
dienstliche Tatigkeit der Reisenden aufierhalb ihrer Wohnung und der ersten Tatigkeitsstatte
veranlasst sind.
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3. Aufgaben und Zustandigkeiten

3.1 Buchung von Reisemitteln

3.1.1

Reisemittel sind grundsatzlich tiber das von der Rundfunkanstalt bereitgestellte
Dienstreisesystem zu buchen, um gewahrte Firmentarife und -rabatte in Anspruch zu nehmen.
Die Reisende bucht ihre Reise nach Moglichkeit im Reisesystem selbst oder Uber eine andere
Person (Reiseassistentin). Bei Gruppen- oder komplexen Reisen kann das beauftragte
Reiseburo bei der Buchung unterstitzen.

Bei Dienstreisen mit groBerer Teilnehmerzahl kann von der Kostenverantwortlichen eine
Gruppenreise und ggf. Gruppenunterbringung verbindlich angeordnet werden. Ausnahmen sind
nach vorheriger Genehmigung der Kostenverantwortlichen jedoch mdglich, wenn der
Rundfunkanstalt dadurch weder Mehrkosten entstehen noch die Erfiillung des Dienstauftrages
beeinflusst wird.

Dienstreisen, bei denen flr personenbezogene Daten ein hoher Schutzbedarf besteht, sind
aullerhalb des Reisesystems zu buchen und ausschlie3lich in Papierform auf3erhalb des
Systems zu beantragen und abzurechnen. Es gelten spezielle Regelungen gem. Anhang zu
dieser Reiseordnung. Erster Ansprechpartner hierfir ist die Personalabteilung.

3.2 Genehmigung von Dienstreisen

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Die Reisende stimmt sich vor Reiseplanung bzw. Buchung von Reisemitteln Gber die
Notwendigkeit der Dienstreise mit der zustandigen Kostenverantwortlichen in geeigneter Weise
ab. Dies gilt explizit auch, falls Reisemittel auRerhalb der Bestimmungen dieser Reiseordnung
notwendig sein sollten.

Verantwortlich fur die Reisegenehmigung ist die zustandige Kostenverantwortliche. Reist eine
Kostenverantwortliche selbst, so ist eine Genehmigung durch sie selbst ausgeschlossen. Die
Genehmigung obliegt dann einer anderen Kostenverantwortlichen, in der Regel der
Dienstvorgesetzten.

Dienstreisen, die aufgrund einer Disposition erfolgen, sind automatisch genehmigt, sofern sie
reiseordnungskonform sind.

Zu unterscheiden sind das passive sowie aktive Genehmigungsverfahren vor Reiseantritt
sowie das aktive Genehmigungsverfahren nach Durchfiihrung der Reise.

a) Passive Genehmigung vor Reiseantritt:

Bei Buchung von Hotel, Mietwagen oder Flug im Reisesystem erhalt die Kostenverantwortliche
der Reise eine E-Mail Gber die gebuchten Reisemittel zur Information. Lehnt sie gegeniliber der
Reisenden vor Reiseantritt nicht ab und sind die Reiseregularien eingehalten, so gilt die
Durchfiihrung der Dienstreise mit den gebuchten Reisemitteln als genehmigt.

Dieses Vorgehen findet auch Anwendung bei folgenden Sonderfallen:

- Notwendige begriindete Uberschreitungen der Hotelobergrenze It. Pkt. 4.6 bei
Messezeiten, wegen der nétigen Nahe zum Aufnahme-/Veranstaltungsort oder wegen
zentraler Vorgaben.

- Flugtickets hdherer Economy-Klassen (z. B. Economy mit Sitzplatzreservierung) oder
Business-Class bei ununterbrochener Flugzeit von mehr als 10 Stunden, wenn die
Tatigkeit vor Ort dies erfordert.

- Medizinisch begriindete Ausnahmefalle, die durch die betrieblich bestellte Arztin
(Betriebsarztin 0.3.) vorab schriftlich bestatigt wurden.



3.24

Reiseordnung

liber die Beantragung, Genehmigung und Abrechnungvon Dienstreisen bei
Deutschlandradio

b) Aktive Genehmigung vor Reiseantritt

Sofern die Reisende private Beforderungsmittel nutzen mdchte (z. B. Privat-Pkw oder
Motorrad), kann sie vor Reiseantritt die entsprechende Wegstreckenentschadigung tber
das Reisesystem beantragen. Dieser Antrag ist durch die Kostenverantwortliche zu
genehmigen.

c) Aktive Genehmigung der Reise- und Reisenebenkosten nach Durchfiihrung der Reise

Alle weiteren Reisekosten und Pauschalen, welche in der Abrechnung geltend gemacht
werden, sind gemaR Systemeinstellungen genehmigungspflichtig durch die
Kostenverantwortliche. Nicht umfasst davon sind die bereits durch die (Anstalt) bezahlten
Reisemittel.

Die Kostenverantwortliche bestatigt mit der Genehmigung die Ausflihrung der Dienstreise
zu dem angegebenen Reisezweck sowie die Angemessenheit der entstandenen Kosten
und stellt damit die Richtigkeit der Dienstreiseabrechnung fest.

Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Deutschlandradio und der Reisenden, sich
Uber die Einreisebestimmungen und Sicherheitshinweise des jeweiligen Ziellandes zu
erkundigen. Notwendige Dienstreisen in Regionen, fiir welche das Auswartige Amt eine
Reisewarnung ausgesprochen hat oder eine akute Gefahrenlage besteht, sind vorab schriftlich
durch die zustandige Direktorin zu genehmigen.

3.3 Kostenbegleichung

3.3.1

3.3.2

Flug, Bahn, Mietwagen und Hotel werden bei Buchung Uber das Reisebuchungssystem von
Deutschlandradio mittels Reisestellenkreditkarte bezahilt.

Alle tUbrigen notwendigen und dienstlich verursachten Reise- und Reisenebenkosten sind
grundsatzlich von der Dienstreisenden vor Ort selbst zu begleichen und anschlieRend in der
Reiseabrechnung geltend zu machen.

Reisekostenvorschisse werden nicht gewahrt. Stattdessen vermittelt Deutschlandradio der
Reisenden auf Wunsch eine personenbezogene gebiihrenfreie Kreditkarte als Zahlungsmittel,
womit alle bei Dienstreisen anfallenden Reise- und Reisenebenkosten beglichen werden
kénnen, einschliefl3lich der ggfs. nétigen Auszahlung von Bargeld. Die Kreditkarte darf nur flr
dienstliche Zwecke verwendet werden. Die Ausfiihrungsbestimmungen zum
Kreditkartenverfahren und -Einsatz sind separat geregelt und zusammen mit dem
Antragsformular im Deutschlandradio-Intranet erhaltlich.

3.4  Abrechnung von Dienstreisen

3.4.1

3.4.2

3.4.3

344

Reiseabrechnungen sind von der Reisenden oder einer Reiseassistentin Uber das von
Deutschlandradio bereitgestellte Dienstreisesystem zu erstellen.

Die Reisedauer, die Reisestrecke und die Reisekosten sind zu erfassen. Fir die
Ordnungsmafigkeit der Originalbelege gilt der Anhang. Die Reisekostenbelege sind vollstandig
und gut lesbar zu digitalisieren und der Abrechnung beizufligen. Fur die Digitalisierung wird die
Nutzung der in der Rundfunkanstalt vorhandenen Gerate oder der Cytric-Mobile-App
empfohlen.

Reisekosten werden grundsatzlich nur gegen Beleg erstattet. Die Belege mlissen den
steuerlichen Vorschriften genligen und sind Bestandteil der Dienstreiseabrechnung.
Aufwendungen, die nicht zur Dienstreise gehdren, sind nicht erstattungsfahig. Die Reisende ist
verpflichtet, Originalbelege mindestens 6 Monate ab Auszahlung des Erstattungsbetrages zum
Nachweis aufzubewahren.

Kann aus Grinden, die die Reisende nicht zu vertreten hat, kein Beleg beigebracht werden,
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hat sie dies zu begrinden und einen adaquaten Nachweis Uber die entstandenen Kosten
beizufligen (z. B. Buchungsbestatigung mit Zahlungsnachweis). Alternativ hierzu kann ein
Eigenbeleg eingereicht werden. Der Eigenbeleg muss mindestens Art, Datum, Betrag,
Begriindung fiir das Fehlen und die Art des Zahlweges der Aufwendungen beinhalten.

3.4.5 Die Reisende ist fir die Richtigkeit ihnrer Angaben in der Dienstreiseabrechnung verantwortlich
und bestatigt mit der Einreichung im System den daraus entstandenen Erstattungsanspruch
stets personlich. Sie bestatigt weiter, dass die Durchfiihrung der Dienstreise konform zur
Reiseordnung erfolgt ist und die geltend gemachten Aufwendungen tatsachlich entstanden
sind, dass die Angaben richtig und vollstandig sind, und die eingereichten Reisekostenbelege
nicht fir andere steuerrechtliche Zwecke genutzt werden. Dies hat die Reisende auch bei einer
Einreichung der Abrechnung durch eine Reiseassistentin sicherzustellen. Unrichtige Angaben
kdénnen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

3.4.6 Die Abrechnung jeder Dienstreise hat einzeln unverziglich, spatestens innerhalb von 6
Monaten nach Beendigung der Dienstreise zu erfolgen; Jahresabschlussfristen sind zu
beachten. Der Anspruch auf Reisekostenvergutung erlischt grundsétzlich, wenn sie nicht
innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung der Dienstreise beantragt
wird.

3.4.7 Ist eine Reise im Reisesystem bereits abgerechnet und ausbezahlt, kann diese Reise nicht
noch einmal bearbeitet werden. Flr nachgereichte Belege muss eine neue Abrechnung erstellt
werden, die ebenfalls im Dienstreisesystem einzugeben ist. Hierflr ist in den Einstellungen die
Kategorie ,nachgereichter Reisebeleg” auszuwahlen und die korrekte Reisenummer der
urspringlichen Reise anzugeben.

3.4.8 Die Reisende wird Uber die genehmigte Abrechnung und den Erstattungsbetrag in
elektronischer Form informiert.

3.4.9 Die Erstattung der Reisekostenvergiitung erfolgt bargeldlos in Euro auf das von der
Dienstreisenden bekannte Bankkonto. Forderungen seitens der Rundfunkanstalt kénnen
verrechnet werden. Hierzu z&hlen auch von der Rundfunkanstalt anlasslich einer Dienstreise
Ubernommene Reiseaufwendungen, die nicht abgerechnet wurden.

3.4.10- Eintagige Dienstreisen mit einem Dienstfahrzeug von Deutschlandradio bzw. im Fall einer Mitfahrt,
e bei der keine Kosten fir die Reisende angefallen sind,
e bei der keine Verpflegungsmehraufwendungen erstattet werden sollen und
¢ keine unentgeltliche Bereitstellung einer Mahlzeit erfolgte,
sind nur dann abzurechnen, sofern ein Werbungskostennachweis fur die Einkommensteuererklarung
der Reisenden erforderlich ist.

3.5 Zustandigkeiten

3.5.1 Abweichungen vom anstaltsindividuellen Teil der Reiseordnung sind nur mit entsprechendem
Beschluss der Verwaltungs- und Betriebsdirektorin moglich. Die Textpassagen, die der
harmonisierten Musterreiseordnung entsprechen, und der zugehdrige Anhang aller Anstalten
kénnen nur durch Beschluss der Finanzkommission geandert werden.

3.5.2 Kostenverantwortliche ist die durch von Deutschlandradio zur Genehmigung von Dienstreisen
zu Lasten von Kostenstellen und/oder PSP-Elementen ermachtigte Person.
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3.5.3 Die zustandige Reisestelle

- pruft die Reiseabrechnungen und das Anweisen der Abrechnungen zur Zahlung formal und rechnerisch.

- informiert tiber Anderungen der gesetzlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen zur Erstattung
von Reisekosten

- berat Reisende und Kostenverantwortliche.

Das Verfahren zu den genannten Aufgaben der Reisestelle regelt eine interne Anweisung auf Basis
moglicher Prifungsdetails im Reisestellenhandbuch. Eine Automatisierung oder externe Vergabe
einzelner Aufgaben ist zulassig.

4 Erstattung von Reisekosten und Sonderfalle

4.1

4.2

4.3

Fahrt- und Flugkosten

4.1.1 Tatsachlich entstandene Kosten flr Flige und Fahrten auf dem Land- oder Wasserweg mit
regelmafig verkehrenden Beforderungsmitteln zuziiglich etwaiger Zuschlage werden geman
Anhang erstattet.

4.1.2 Eine Erstattung von Fahrt- und Flugkosten erfolgt nicht, wenn die Reisende eine unentgeltliche
Beférderungsmdglichkeit (z.B. kostenlose Mitfahrt in einem Taxi, Mitfahrt in einem von der
Rundfunkanstalt bereitgestellten Beférderungsmittel) nutzen kann, sofern dies zweckmafig
und zumutbar ist.

Wegstreckenentschadigung

Als Pauschalen fiir die Nutzung von arbeitnehmereigenen Kfz (Wegstreckenentschadigung) sowie
sonstigen Fahrzeugen werden die gemafl Anhang geltenden Betrage je gefahrenem Kilometer
vergutet.

Eine Wegstreckenentschadigung entfallt, wenn von der Rundfunkanstalt bereitgestellte
Beférderungsmittel genutzt werden kénnen.

Verpflegungsmehraufwendungen und unentgeltliche Bereitstellungen

4.3.1 Bei Dienstreisen werden fur die unter Ziffer 2.1, Abs. 1-4 genannten Personen
Mehraufwendungen fur Verpflegung im Inland mit den steuerlichen Pauschalbetragen geman
Anhang erstattet. Die unter Ziffer 2.1, Abs. 5 genannten Personen haben keinen Anspruch auf
die genannten Mehraufwendungen.

4.3.2 Die Mehraufwendungen fur Verpflegung im Ausland werden pauschal gem. landerspezifischen
Pauschbetragen bezahlt. Naheres regelt der Anhang.

4.3.3 Unentgeltlich bereitgestellte Leistungen aus anderen als personlichen Griinden sind von der
Reisenden zu vermerken und wird gemaf} aktuell gliltiger steuerlicher Vorgaben bei der
Abrechnung berlcksichtigt. Naheres dazu im Anhang.
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Erstattung der Ubernachtungskosten im In- und Ausland

4.4.1 Als Ubernachtungskosten im In- und Ausland werden die tatsachlichen Aufwendungen anerkannt,

die der Reisenden fur die personliche Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Ubernachtung
entstehen. Ubernachtungskosten, die direkt von der Reisenden zu bezahlen sind, werden gem.
Anhang erstattet.

4.4.2 Hotelkosten werden inkl. Steuern, Friihstiickskosten, gesetzliche Aufschlage (Kultur- und

Tourismusforderabgabe, Kurtaxe etc.), Parken und Kommunikationskosten erstattet. Die Hotel-
/Ubernachtungsrechnung muss grundsatzlich auf die Adresse von Deutschlandradio
ausgestellt sein.

4.4.3 Bei Ubernachtungen an Geschéftsorten, die zugleich Wohnsitz der Reisenden sind, erfolgen

grundsatzlich keine Kostenerstattungen.

4.5 Erstattung einer BahnCard

4.6

4.7

4.8

4.9

Die Kosten einer Business-BahnCard zweiter Klasse konnen vor Anschaffung gemaf den
Regelungen des Anhangs erstattet werden. Privat erworbene BahnCards kdnnen ebenfalls gemaR
den Regelungen des Anhangs erstattet werden, sofern nachgewiesen wird, dass diese sich
amortisiert.

Erstattung der Reisenebenkosten

Reisenebenkosten sind Auslagen, die ursachlich und unmittelbar mit der Erledigung der Dienstreise
zusammenhangen und notwendig sind, um die Dienstreise Uberhaupt oder unter zumutbaren
Bedingungen ausfiihren zu kénnen. Die abrechenbaren Nebenkosten einer Reise bestimmen sich
nach den im Anhang aufgefihrten Punkten.

Dienstreise in Begleitung von Privatpersonen

Begleitet eine Privatperson, die in keinem Dienstverhaltnis zur Arbeitgeberin steht, eine
Dienstreisende, so werden ausschliel3lich diejenigen Reisekosten erstattet, die durch die
Dienstreisende alleine entstanden waren. Die Kosten fir z.B. das Einzelzimmer oder den
Einzelfahrschein sind glaubhaft in der Dienstreise nachzuweisen. Bei fehlendem Nachweis werden
die Kosten durch die Anzahl der Personen geteilt.

Erkrankung wahrend einer Dienstreise

Erkrankt eine Reisende wahrend einer Dienstreise und kann nicht an ihnren Wohnort zurtickkehren,
wird ihr die Reisekostenverglitung weitergewahrt. Daneben werden ihr die fiir die Dienstreise
notwendigen erstattungsfahigen Auslagen fir die Unterkunft am Geschaftsort erstattet. Die Kosten
einer arztlichen Behandlung, Krankenhauskosten, Auslagen fiir Arzneimittel und ahnliche
Aufwendungen gehdren nicht zu den Reisekosten.

Nichtantritt oder Abbruch der Dienstreise

Wird eine Dienstreise aus Griinden, die die Reisende nicht zu vertreten hat, nicht ausgeflihrt oder
abgebrochen, so werden auch die durch die Vorbereitung notwendigen Auslagen nach dieser
Reiseordnung verguitet. Reisemittel, die der Reisenden zu Lasten von Deutschlandradio zur Verfiigung
gestellt wurden, sind unverziglich zu stornieren, so dass die Gutschrift zugunsten von
Deutschlandradio erfolgen kann.
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5 Verbindung von Dienstreisen mit Privatreisen

XX

5.1

5.2

5.3

5.4

Ein Urlaub darf mit einer Dienstreise nur dann verbunden werden, wenn das Dienstgeschaft
oder sonstige dienstliche Belange dadurch nicht beeintrachtigt werden und dem Arbeitgeber
dadurch keine zusatzlichen Kosten entstehen.

Wird eine Dienstreise mit einer privaten Reise verbunden, wird die Reisekostenvergitung so
bemessen, als ob nur die Dienstreise durchgefuhrt worden ware. Diese Reisekostenvergitung
darf dabei die sich aus dem tatsachlichen Reiseverlauf ergebenden Aufwendungen nicht
Ubersteigen.

Bei einer Verbindung einer Dienstreise mit Privataufenthalt sind die dienstlich veranlassten
Reisemittel grundsatzlich im Reisesystem zu buchen bzw. bei Wegstreckenentschadigung im
Reisesystem zu beantragen.

Werden Dienstreisen mit einem Urlaub von mehr als finf Arbeitstagen verbunden, werden nur
die zusatzlich fur die Erledigung des Dienstgeschaftes entstehenden Kosten erstattet.
Pauschalen fir Verpflegungsmehraufwendungen werden nur fiir die Dauer des
Dienstgeschaftes sowie fur zusatzliche Reisezeit gewahrt. Erlauterungen hierzu enthalt der
Anhang.

Schlussbestimmungen

Diese Reiseordnung einschlieBlich Anhang tritt am 01. Januar 2025 in Kraft und ersetzt die
Fassung vom 01.05.2023 sowie jegliche andere vorherigen Anweisungen oder sonstigen
Regelungen zu Dienstreisen.

Kodin, 17.10.2024

Intendant/in
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Zu Ziffer 1 Allgemeines

Dies ist der Anhang zu den Reiseordnungen Uber die Beantragung, Genehmigung und
Abrechnung von Dienstreisen im/in

Bayerischen Rundfunk
Hessischen Rundfunk
Norddeutschen Rundfunk
Mitteldeutschen Rundfunk
Radio Bremen

Rundfunk Berlin-Brandenburg
Saarlandischen Rundfunk
Sudwestrundfunk
Westdeutscher Rundfunk
Deutschlandradio
Deutsche Welle

Infolgedessen steht in diesem Anhang der Begriff RUNDFUNKANSTALT stellvertretend fir
jede einzelne dieser Anstalten.

Zu 2.2.7 Kostenubernahme durch Dritte

Die Ubernahme von Reisekosten, Hotelkosten, Veranstaltungsgebiihren oder sonstigen Aufwendungen durch
die Veranstalterin oder Einladende kann im Einzelfall mit der Kostenverantwortlichen entsprechend der
Rundfunkanstaltsregelung abgestimmt werden und ist in der Reiseabrechnung zwingend zu vermerken. Das
gilt insbesondere fur Falle, in denen Teilkosten von der Veranstalterin oder Einladenden nicht in Rechnung
gestellt werden kdnnen. Die Reisende hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Erstattung der Rundfunkanstalt
entsprechend reduziert wird.

Die Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn durch die Kostenubernahme Zweifel an der Unabhangigkeit
der Berichterstattung bzw. der sonstigen dienstlichen Tatigkeiten aufkommen kénnen.

Zu 3.1.3 Reisen mit besonderem Datenschutzbedarf

Von der elektronischen Buchung und Abrechnung ausgenommen sind Dienstreisen, bei denen
personenbezogene Daten mit hohem Schutzbedarf verarbeitet werden konnten. Insbesondere im Hinblick auf
investigative Recherchen gelten die folgenden Regelungen:

(1) Dienstreisen, bei denen fiir die Reisedaten ein hoher Schutzbedarf besteht, sind aul3erhalb des
Reiseportals zu buchen und ausschlief3lich in Papierform zu beantragen und abzurechnen.

(2) Ein hoher Schutzbedarf besteht insbesondere dann, wenn

- Dienstreisen fur investigative Zwecke unternommen werden und

- eine unbefugte Datenverarbeitung der in einem (webbasierten) Reiseportal erfassten Reise-Details zu
einer Gefahrdung der personlichen Freiheit und Unversehrtheit von Mitarbeitenden und/oder
Informantinnen flihren kdnnte.

(3) Von einer moglichen Gefahrdung ist beispielsweise auszugehen bei investigativen Recherchen
- in La&ndern, in denen nach Einschatzung der Organisation ,Reporter ohne Grenzen® eine ,sehr ernste
Lage” herrscht (vgl. https://www.reporter-ohne-grenzen.de/rangliste/) oder
- in besonders gefahrlichen Milieus (z. B. Clan-Kriminalitat, Rechtsextremistisches Umfeld, Mafia etc.)
oder
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- zusammen mit Informanten, denen bei einer Offenbarung der Reisedaten gravierende Nachteile im
Hinblick auf ihre Freiheiten und Unversehrtheit drohen (z. B. Whistleblowerin).

(4) Die Ersteinschéatzung, ob ein hoher Schutzbedarf besteht, obliegt der Reisenden. Im Zweifel entscheidet
darlber die Kostenverantwortliche.

(5) Wurde ein hoher Schutzbedarf festgestellt, so reicht die Reisende einen Reiseantrag in zweifacher
Ausfertigung auf Papier bei der Kostenverantwortlichen ein. Sofern der Reiseantrag genehmigt wird, ist er
von der Kostenverantwortlichen zu unterzeichnen und ist ein Exemplar der Mitarbeitenden auszuhéndigen.

(6) Fur die Reiseabrechnung reicht die Reisende ihre Original-Belege zusammen mit dem unterzeichneten
Antrag und einem Summenbeleg bei der Kostenverantwortlichen ein. Genehmigt diese/r die Abrechnung,
S0 unterzeichnet sie/er den Summenbeleg und reicht sdmtliche Unterlagen in einem verschlossenen
Umschlag auf sicherem Weg (persoénlich oder Einschreibebrief) an die zusténdige Stelle der
RUNDFUNKANSTALT weiter. Dort werden die Belege geprift, nétigenfalls korrigiert und nur auf Basis
eines Summenbelegs in ein Abrechnungssystem eingegeben. Die Originalbelege werden entsprechend
der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist in der zusténdigen Stelle zentral unter Verschluss aufbewahrt.
Der Kreis der zugriffsberechtigten Personen ist noch einmal auf die strikte Einhaltung des
Datengeheimnisses hinzuweisen und auf die notwendige Personenanzahl zu beschréanken.

Zu 3.4.2 Originalbelege und Digitalisierung

Hotelrechnungen, die durch die RUNDFUNKANSTALT erstattet werden sollen, sind grundséatzlich auf die
RUNDFUNKANSTALT auszustellen. Eine Verwendung der bei der RUNDFUNKANSTALT eingereichten
Reisekostenbelege fir eigene steuerliche Zwecke ist untersagt.

Elektronische Rechnungen oder Fahrausweise sind im Dienstreisesystem der Reiseabrechnung beizuftigen.
Grundsatzlich muss daraus hervorgehen, dass die Bezahlung tatsachlich erfolgt ist.

Zur digitalen Belegerfassung sind folgende Vorgaben einzuhalten: Digital vorhandene Belege werden durch
die Reisende der Abrechnung im Reisesystem hinzugefugt. Reisebelege in Papierform kénnen mit der mobilen
App abfotografiert oder mit einem Scanner digitalisiert und in der Reiseabrechnung (PDF, JPG) hochgeladen
werden. Reisende dirfen Papierbelege nur dann digitalisieren, wenn sie die Echtheit und Unversehrtheit
Uberprift haben. Ebenso haben sie darauf zu achten, dass die gescannten Belege lesbar, einzeln, in der
richtigen Reihenfolge und vollstandig sind.

Zu 4.1.1 Erstattung von Fahrt- und Flugkosten

(1) Bahnfahrten inkl. Sitzplatzreservierung werden bis zur Hohe der Kosten der 2. Klasse in der
wirtschaftlichsten Kategorie zum Buchungszeitpunkt erstattet. Schwerbehinderten Menschen kdnnen in
medizinisch begriindeten Ausnahmeféllen, die durch die betrieblich bestellte Arztin (Betriebsarztin 0.4.)
bestétigt wurden, Mehrkosten fir die Benutzung der 1. Klasse erstattet werden. Die Buchung hat
grundsatzlich tber das Reisebuchungssystem zu erfolgen.

Kosten fur die Benutzung von Schlafwagen werden anerkannt, wenn dadurch die Hoteliibernachtung entfallt.
Bei Schlafwagen ist maximal die niedrigst mdgliche Preisklasse fur Einbettkabinen zu buchen.

(2) Niedrigst mdgliche Preisklasse ist bei Fligen i.d.R. Economy-Klasse, ggf. mit Gepack, ohne
Sitzplatzreservierung.

In folgenden Fallen kénnen auch die Kosten hdherer Economy-Klassen (z.B. Economy mit
Sitzplatzreservierung, Premium Economy, 0.8.) oder Business-Class erstattet werden,
insbesondere

a) Bei ununterbrochener Flugzeit von mehr als 10 Stunden, wenn die Tatigkeit vor Ort dies
erfordert.

b) in medizinisch begriindeten Ausnahmefallen, die durch die betrieblich bestellte Arztin vorher
schriftlich bestétigt wurden.

(3) Bei Schiffsverbindungen ist die niedrigst mogliche Preisklasse fur Einbettkabinen zu buchen.



Anhang zur Reiseordnung

(auf Basis der ARD-Musterreiseordnung)

(4) Ein Taxi darf an Stelle eines offentlichen Beférderungsmittels nur dann benutzt werden, wenn
insbesondere der Umfang des fiir die Auswartstatigkeit notwendigen Gepécks oder unzureichende
Verkehrsanbindungen es erfordern. Diese Einschrankung gilt nicht fur schwerbehinderte
Menschen.

Die Kosten des Taxis sind zu verauslagen, nachvollziehbar zu begriinden und durch Beleg unter
Angabe der Wegstrecke nachzuweisen. Die Kosten fir Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte sind nicht erstattungsfahig.

(5) Tatsachlich entstandene Kosten fir ein angemietetes und fiir die Dienstreise als
Beférderungsmittel benétigtes Fahrzeug werden erstattet. Die im Reisesystem hinterlegten ARD-
/DR-Konditionen gelten auch fiir Buchungen auRerhalb des Systems und sind nach Mdglichkeit zu
nutzen. Buchungen in einer Mietwagenklasse, die Uber die Compact-Klasse hinausgehen, sind zu
begrinden. Entsprechende Kosten fiir Carsharing werden ebenfalls tbernommen.

(6) Besteht infolge von Zug-/Flugausfallen, -verspatungen o. a. ein Anspruch auf Entschadigung, kommt diese
der Reisenden als Ausgleich fiir kérperlich/seelisch erlittene Beeintrachtigungen zugute. Voraussetzung ist,
dass die Dienstreise auch tatsachlich angetreten wurde.

Der Anspruch ist bei dem jeweiligen Verkehrstrager durch die Reisende selbst geltend zu machen. Dies ist
keine Aufgabe des ARD-Vertragsreisebiros, der Reiseassistentinnen oder der Reisestellen. Diese
Entschadigungen werden nicht in der Reisekostenabrechnung angegeben.

Zu 4.2 Wegstreckenentschadigung

Wegstreckenentschadigung betragt

(1) bei Benutzung eines Kfz oder eines anderen motorbetriebenen Fahrzeuges 20 Cent je Kilometer
zurlickgelegter Strecke, héchstens jedoch 130 Euro. Diese Wegstreckenentschadigung kann auch fur
Fahrten zum und vom Bahnhof/Flughafen sowie fir die sog. Leerfahrt, d.h. Hinfahrten zur Abholung oder
Ruckfahrten zur Bringung der Dienstreisenden, gewahrt werden.

(2) Die Wegstreckenentschadigung betragt 30 Cent/km, sofern an der Benutzung eines Kraftwagens ein
erhebliches dienstliches Interesse besteht.
Ein erhebliches dienstliches Interesse der RUNDFUNKANSTALT an der Nutzung des Kraftfahrzeugs der
Reisenden liegt vor, wenn eine Dienstreise sonst nicht bzw. nicht wirtschaftlich und zweckmafig
durchgefuhrt werden kann. Als Griinde fur das erhebliche dienstliche Interesse gelten insbesondere die
Mitnahme von Personen und/oder Dienstgepack, erhebliche Zeitersparnis, schwer erreichbare Lage des
Zielorts. Ob ein erhebliches dienstliches Interesse vorliegt, entscheidet die Kostenverantwortliche.

Zu 4.3.1 Mehraufwendungen fir Verpflegung (Verpflegungsmehraufwand)

(1) Bei Dienstreisen im Inland werden die Mehraufwendungen fur Verpflegung pauschal fiir jeden Kalendertag,
an dem die Mitarbeiterin von ihrer Wohnung und ihrer ersten Tatigkeitsstatte abwesend ist, mit den
steuerlichen Pauschbetragen erstattet.

(2) Pauschale Erstattungen fir Verpflegungsmehraufwendungen werden in folgender Hohe pro Tag gezahilt:
- bei einer Abwesenheit von 24 Stunden: 28,00 €
- bei einer Abwesenheit von weniger als 24 Stunden, aber
mehr als 8 Stunden sowie jeweils am An- und Abreisetag
bei mehrtagigen Dienstreisen: 14,00 €

(3) Die pauschalen Erstattungen fur Verpflegungsmehraufwendungen im Inland werden tageweise bei zur
Verflgung gestellten Mahlzeiten gekiirzt:



(4)

()

(6)

(7)
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- Frihstick 20% vom Satz fiir 24-stiindige Abwesenheit = 5,60 €
- Mittagessen 40% vom Satz fir 24-stindige Abwesenheit = 11,20 €
- Abendessen 40% vom Satz fiir 24-stlindige Abwesenheit =11,20 €

Die Kirzung erfolgt maximal bis zur Hohe der fiir den jeweiligen Tag gewahrten Verpflegungspauschale.

Eine eintdgige Auswartstatigkeit an einem Ort mit bezuschusster Rundfunkanstalts-Kantinenversorgung
muss in der Abrechnung angegeben werden, da in diesem Fall keine Mehraufwendungen fir Verpflegung
anfallen.

Ist die Dienstreisende an einem Kalendertag mehrfach auswarts tatig, werden die Abwesenheitszeiten
dieser Tétigkeiten zusammengerechnet.

Beginnt die Dienstreise an einem Kalendertag und endet am darauffolgenden Kalendertag ohne
Ubernachtung, sind die Abwesenheitszeiten ebenfalls zusammenzurechnen.

Die Zahlung der Verpflegungs- und Ubernachtungspauschalen ist entsprechend Einkommensteuergesetz
(EStG) auf die ersten drei Monate einer langerfristigen beruflichen Tatigkeit an derselben Tatigkeitsstatte
beschrankt.

Eine Unterbrechung der beruflichen Tatigkeit an derselben Tatigkeitsstatte fiihrt zu einem Neubeginn, wenn
sie mindestens vier Wochen dauert (89 Abs. 4a Satz 6 f EStG).

Nach Ablauf der Dreimonatsfrist ist der auswartige Geschéftsort im Rahmen dieser Reiseordnung als neue
erste Tatigkeitsstatte anzusehen. Ein Verpflegungsmehraufwand wird nicht mehr gezahlt. An- und
Abreisetage zéhlen nicht zu den Aufenthaltstagen. Sie sind bei der Berechnung der Dreimonatsfrist daher
aul3en vorzulassen.

Zu 4.3.2 Erstattung von Mehraufwendungen fr Verpflegung im Ausland

1)

(2)

3)

(4)

(5)

Fur die Erstattung von Mehraufwendungen fir Verpflegung bei Auslandsdienstreisen gelten
landerspezifische Pauschbetrage, gem. der "Ubersicht tiber die [aktuelles Datum] geltenden
Pauschbetrage fir Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland” des
Bundesministeriums fur Finanzen. Sie sind im Intranet abrufbar. Auskinfte erteilt die Reisestelle. Fir die in
der Bekanntmachung nicht erfassten Lander ist der fiir Luxemburg geltende Pauschbetrag maflRgebend; fur
nicht erfasste Ubersee- und AuRRengebiete eines Landes ist der fiir das Mutterland geltende Pauschbetrag
mafRgebend. Ziffer 6.4 Abs. 5 gilt gleichermaRen bei Auslandsdienstreisen. Im Ubrigen ist Folgendes zu
beachten:

Der Mehraufwand fur Verpflegung im Ausland richtet sich nach dem Ort, den die Dienstreisende vor 24.00
Uhr Ortszeit zuletzt erreicht. Fir eintdgige Reisen ins Ausland und fir Rickreisetage aus dem Ausland in
das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tatigkeitsortes im Ausland maRgebend.

Bei Flugreisen gilt ein Land in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet;
Zwischenlandungen bleiben unbericksichtigt. Erstreckt sich eine Flugreise tiber mehr als zwei
Kalendertage, ist furr die Tage, die zwischen dem Tag des Abflugs und dem Tag der Landung liegen, der fir
Osterreich geltende Verpflegungsmehraufwand maRgebend.

Bei Schiffsreisen ist der fir Luxemburg geltende Verpflegungsmehraufwand und fur die Tage der
Einschiffung und Ausschiffung der fur den Hafenort geltende Verpflegungsmehraufwand mafRgebend.

Die pauschalen Erstattungen fur Verpflegungsmehraufwendungen im Ausland sind prozentual analog
denen im Inland (s.0.) zu kirzen.
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Zu 4.3.3 Verrechnung unentgeltlichen Bereitstellungen

1)

(2)

3)

Die Dienstreisende ist verpflichtet, die aus anderen als personlichen Griinden unentgeltlich bereitgestellten
Leistungen (insbes. Unterkunft und Verpflegung) in der Reisekostenabrechnung zu vermerken (vgl. Pkt.
2.2. (8)).

Mabhlzeiten (Fruhstick, Mittag- und Abendessen), die von der Rundfunkanstalt oder auf Veranlassung der
Anstalt von einer Dritten zur Verfigung gestellt wurden sowie Bewirtungen (z. B. Frihstiick) in Verbindung
mit Hotellibernachtungen, gelten als unentgeltlich bereitgestellte Verpflegung im Sinne dieser Vorschrift.
Die Berucksichtigung dieser unentgeltlich bereitgestellten Verpflegung erfolgt analog Ziff. 4.4. Abs. 1.

Hat die Mitarbeiterin eine aus anderen als persénlichen Griinden unentgeltlich bereitgestellte Verpflegung
oder Unterkunft nicht in Anspruch genommen, obgleich ihr dies zugemutet werden konnte, erfolgt dennoch
eine Anrechnung auf die Reisekostenerstattung.

Zu 4.4 Erstattung von Ubernachtungskosten

(1)

(2)

®3)

(4)

()

Die Ubernachtungskosten sind im Inland auf maximal 120 € brutto (incl. Friihstiick aber ohne sonstige
gesetzl. Aufschlage (Kultur- und Tourismusforderabgabe, Kurtaxe etc.)) begrenzt. Bei Messezeiten, wegen
der nétigen Nahe zum Dreh-/Veranstaltungsort oder wegen zentraler Vorgaben kdnnen notwendige
Uberschreitungen der Hotelobergrenze genehmigt werden.

Bei der Auswabhl sind Ubernachtungsmdglichkeiten mit ausgewiesenen Umweltstandards (z.B. Green Stay-
Logo) bei ansonsten vergleichbaren Bedingungen zu bevorzugen.

Eine Anreise am Vortag oder eine Heimreise am Folgetag einer Dienstreise sind gestattet, wenn
- die Dienstreise vor 6:00 Uhr friih angetreten werden misste und/oder

- die Dienstreise erst nach 23:00 Uhr beendet werden kann und/oder

- die Dienstreisedauer zwolf Stunden oder die reine Arbeitszeit 10 Stunden Uberschreitet.

Die Ubernachtungskosten sind im Ausland auf max. die Hohe des Pauschbetrages fiir
Ubernachtungskosten laut "Ubersicht iiber Pauschbetrage fiir Ubernachtungskosten im Ausland” des
Bundesministeriums der Finanzen begrenzt. Uberschreitungen nur gem. "Regelungen bei Uberschreitung
der Hotelgrenzen".

Fir jede in Anspruch genommene Ubernachtung ohne Beleg wird die Ubernachtung ersatzweise auch als
Pauschale erstattet. Die Hohe der Pauschale richtet sich im Inland nach den jeweils geltenden
lohnsteuerlichen Bestimmungen (derzeit 20,- €) und betragt im Ausland das 1,5fache der
Inlandspauschale.

Diese Pauschale entfallt, sofern seitens der RUNDFUNKANSTALT oder eines externen Dritten eine
Unterkunft unentgeltlich zur Verfugung gestellt wird.

Zu 4.5 Erstattung BahnCard bei Wirtschaftlichkeit

(1)

(2)

Die Anschaffung einer Business-BahnCard 2. Klasse auf Kosten der Rundfunkanstalt muss im
Reisesystem beantragt und kann von der Kostenverantwortlichen genehmigt werden, wenn Uber eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen wird, dass die Kosten der geplanten Reisen den Erwerb
rechtfertigen.

Die Erstattung einer privat beschafften BahnCard 2. Klasse kann nur erfolgen, wenn die Ersparnis héher
war als der Kaufpreis der Bahncard und dies von der Kostenverantwortlichen genehmigt wird. Die
Reisende hat dies per Reiseabrechnung durch eine Ubersicht der eingesparten Kosten, die Rechnung und
eine Kopie der Bahncard nachzuweisen.
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(3) Setzt eine Reisende eine von ihr selbst erworbene BahnCard 100 ein, kann diese erstattet werden, soweit
die Reisende die Wirtschaftlichkeit nachweist. Alternativ kann der Normalpreis einer BahnCard 50 in der 2.
Klasse zzgl. 50% der Kosten aller Flex-Bahnfahrten im Giiltigkeitszeitraum zum Ende der Giiltigkeitsdauer
der BahnCard 100 nachgewiesen und erstattet werden. Die Erstattung der fiktiven Kosten im
Gultigkeitszeitraum der BahnCard 100 darf den Anschaffungspreis der BahnCard 100 jedoch nicht
Uberschreiten.

Zu 4.6 Erstattung von Reisenebenkosten

(1) Als
Verwaltungsvorschriften zum Bundesreisekostengesetz (BRKGVwYV) - u.a. grundsétzlich in Betracht:

(@)

erstattungsfahige  Nebenkosten kommen gem. Ziffer 10.1.2 der Allgemeinen

Kosten der Gepackversendung (ab 15 kg Handgepack), -aufbewahrung und -versicherung,
Eintrittsgeld fiir dienstlich notwendige Teilnahme an Veranstaltungen (z. B. Ausstellungen, Messen,
Tagungen, Versammlungen),

dienstlich veranlasste Telekommunikationskosten,

Auslandseinsatzentgelt bei Kreditkarteneinsatz flir erstattbare Reisekosten unter Berilicksichtigung
des Kreditkartenumrechnungskurses sowie Bankspesen oder Gebuhren flr Barabhebungen an
Geldautomaten im Ausland,

Garagenmiete, Parkgebihren, Kosten fir Fahren und Mauten bei Benutzung von
Dienstkraftfahrzeugen, privaten Kraftwagen, wenn an der Benutzung ein erhebliches dienstliches
Interesse festgestellt wurde (also bei Wegstreckenpauschale von 30 Cent/km), oder wenn aus
triftigem Grund ein Mietwagen genutzt wurde

Parkgebuhren in sonstigen Féllen (also bei Wegstreckenpauschale von 20 Cent/km) bis zu 10 Euro
taglich,

Kosten fur erforderliche Untersuchungen (z. B. Tropentauglichkeitsuntersuchung), arztliche
Zeugnisse, Grenzubertritts- und Zollpapiere, Visa, notwendige Impfungen einschlieRlich Sera im
Zusammenhang mit Auslandsdienstreisen,

Kosten fir eine nicht in der ARD/DRadio beschéaftigte Begleitperson schwerbehinderter
Beschaftigter werden entsprechend den Vorschriften dieser Reiseordnung erstattet, wenn die oder
der schwerbehinderte Beschéaftigte das Dienstgeschéft nur mit fremder Hilfe ausfiihren kann.

Nicht erstattet werden u. a. grundsatzlich:

Reiseausstattung (z. B. Koffer, Taschen),
Tageszeitungen, Trinkgelder, Geschenke,
Unterkunftsverzeichnisse, Stadtplane, Landkarten,

Reiseversicherungen (z.B. Reiseunfallversicherung, -rlcktrittsversicherung, -
haftpflichtversicherung, Flugunfallversicherung, Auslandskrankenversicherung),
Ersatzbeschaffung, Reparatur oder Reinigung mitgefuhrter Kleidungs- und

Reiseausstattungsstiicke,
Auslagen fur Kreditkarten (Jahresgebiihr),
Arzt- und Arzneimittelkosten.

(3) Darlber hinaus sind nicht abrechenbar im Rahmen einer Reiseabrechnung:

Kosten, die dem privaten Bereich zugeordnet werden kdnnen sowie Bul3gelder und Verwarngelder.
Produktionsmittel, Kostiime, Requisiten, sonstige Beschaffungen etc.

Bei dienstlich notwendigen Kosten fur Bewirtungen anlasslich von Dienstreisen ist die
“Bewirtungskostenordnung” der RUNDFUNKANSTALT anzuwenden. Die
Bewirtungskostenabrechnung  erfolgt Uber den zentralen Rechnungseingang der
RUNDFUNKANSTALT mittels Zahlungsanweisung.
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e Betreuungs- und Pflegekosten fiir Familienangehorige sind keine zur Erledigung des
Dienstgeschéfts notwendigen Ausgaben und kénnen daher reisekostenrechtlich nicht erstattet
werden, sondern nur nach den Regelungen des Bundesgleichstellungsgesetzes.

Zu 5.4 Verbindung von Dienstreisen mit Privatreisen

1)

()

3)

(4)

Sofern die Reisende eine Dienstreise um mehr als funf Arbeitstage aus privaten Griinden verlangert,
verliert Sie lhren Anspruch auf Kostenerstattung der An- oder Abreisekosten. In besonderen Fallen kann
eine Dienstreise auch mit Beginn oder Ende am voriibergehenden Aufenthaltsort (Urlaubsort) angeordnet
werden. Die Kosten einer Dienstreise dirfen durch die Verbindung mit einer Privatreise nicht hdher sein,
als ohne die Verbindung mit einer Privatreise. Dieses ist durch entsprechend Belege nachzuweisen.

Die Kostenverantwortliche hat bei der Dienstreisegenehmigung zwischen folgenden Fallen zu
unterscheiden:

Fall 1: Verbindung einer Dienstreise mit einer Privatreise von bis zu flnf Arbeitstagen (z. B. Dienstreise
nach
Hamburg bis Freitag, Privatreise noch Samstag und Sonntag):

¢ Die Dienstreise beginnt am Wohnort bzw. der 1. Tatigkeitsstatte und endet am Wohnort.

e Die Dienstreise wird fiir den Zeitraum der Privatreise unterbrochen.

o Die Reisekosten im Umfang der durchgefiihrten Dienstreise werden erstattet.

Fall 2: Verbindung einer Dienstreise mit einer Privatreise Uber finf Arbeitstage (z. B. Dienstreise nach
Stockholm, nachgelagerte Privatreise Uber flinf Arbeitstage in Stockholm):
¢ Die Dienstreise beginnt ab Wohnort bzw. der 1. Tatigkeitsstatte und endet am Dienstreiseort.
o Die Reisekosten im Umfang der durchgefiihrten Dienstreise bis Dienstreiseende werden erstattet
(d. h. Erstattung nur Hinflug, nicht Ruckflug).

Fall 3: Verbindung einer Dienstreise mit einer Privatreise Uber fiinf Arbeitstage (z. B. Privatreise tber funf
Arbeitstage in Kalifornien, Besuch einer Veranstaltung/Dienstreise in Kalifornien):

e Die Dienstreise beginnt und endet am Urlaubsort.

¢ Die Reisekosten im Umfang der durchgefiihrten Dienstreise ab/bis Urlaubsort werden erstattet.

Wird aus zwingenden dienstlichen Griinden die vorzeitige Beendigung eines Urlaubs angeordnet, so
werden der Reisenden und den sie begleitenden Personen die Reisekosten fiir die direkte Reisestrecke
vom Urlaubsort, an dem die Anordnung die Mitarbeiterin erreicht, zur ersten Tatigkeitsstatte bzw. Wohnsitz
erstattet.

Aufwendungen der Reisenden und der sie begleitenden Personen, die durch die vorzeitige Beendigung
einer Urlaubsreise verursacht worden sind und nicht mehr riickgngig gemacht werden konnten, werden im
nachgewiesenen Umfang erstattet. Das gilt auch fir Aufwendungen, die aus dienstlichen Griinden nicht
ausgenutzt werden konnten.




Anlage 5
zur Richtlinie fur die Mitglieder des Horfunk- und Verwaltungsrates von
Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance (2 Seiten)

beschlossen vom Horfunkrat am 06.03.2025 und
vom Verwaltungsrat am 20.01.2025

Deutschlandradio — Datenschutz- und Vertraulichkeitshinweise fiir
Gremienmitglieder

I. Grundsatze und Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten

Deutschlandradio speichert personenbezogene Daten der Mitglieder der Gremien von Deutschlandra-
dio (Horfunkrat und Verwaltungsrat).

Dies kénnen beispielsweise sein:

Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Amtsbezeichnungen, Bankverbindungsdaten, haussicherheitsre-
levante Daten wie Personenbilder aus videoliberwachten Zutrittsbereichen und andere Zutrittsdaten,
Logdateien und IP-Adressen, Bilder oder Filmaufnahmen bei Veranstaltungen von Deutschlandradio

Deutschlandradio verarbeitet solche personenbezogenen Daten allein zu Zwecken der Unterstitzung,
Organisation und Koordination der Gremienarbeit sowie Wahrung berechtigter Interessen von Deutsch-
landradio in Abwagung mit den Grundrechten und Grundfreiheiten der Betroffenen Rechtsgrundlagen:
Art. 6 Abs. 1 €) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Ein Beispiel ist die Veroffentlichung personenbezogener
Angaben zu den Gremienmitgliedern im Internetauftritt von Deutschlandradio gemaf § 31 a Abs. 1 Me-
dienstaatsvertrag.

Il. Datenverarbeitungen aufgrund von Einwilligung und Widerrufsrecht, Art 6 Abs. 1 a) DSGVO

Sollte Deutschlandradio zusatzlich auf Grundlage freiwilliger Einwilligung (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs.
1a), Art. 4 Nr. 11 DSGVO) personenbezogene Daten von Gremienmitgliedern erhalten und verarbeiten,
haben Sie jederzeit das Recht, eine solche Einwilligung ohne Angabe von Griinden fiir die Zukunft zu
widerrufen. Die Rechtmafigkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitungen bleibt
davon unberuhrt.

Widerrufserklarungen sind zu richten an:
Deutschlandradio K. d. 6. R., Personalabteilung, Raderberggurtel 40, 50968 Kdln

lll. Empfanger der Daten bei Deutschlandradio und Datenweitergabe an Dritte

Empfanger lhrer personenbezogenen Daten sind die jeweils mit konkreten zweckgebundenen Aufgaben
bei Deutschlandradio betrauten Personen. Diese sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten gemaf
den Vorgaben der DSGVO zu wahren.

Darlber hinaus geben wir lhre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben
in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder be-
hérdlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet.

IV. Auftragsdatenverarbeitung und Datensicherheit

Aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarungen lassen wir personenbezogene Daten gegebenen-
falls auch von Dienstleistern im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhaltnissen gem. Art. 28 DSGVO
verarbeiten. Hiermit sind keine Ubermittlungen persénlicher Daten an Dritte im datenschutzrechtlichen
Sinne verbunden. Wir, Deutschlandradio, bleiben gegeniiber den Betroffenen datenschutzrechtlich
verantwortlich.



Die Mitarbeiter der Auftragsverarbeiter sind zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten
verpflichtet wie unsere eigenen Mitarbeiter. Sie unterliegen unseren Weisungen. Alle gesetzlich vorge-

schriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmalinahmen, zum Schutz der personenbe-
zogenen Daten vor Verlust und Missbrauch werden von Deutschlandradio gewahrleistet.

V. Kiriterien fiir die Festlegung von Speicherdauern

Personenbezogene Daten, die wir in Wahrnehmung unserer Aufgaben im 6ffentlichen Interesse oder
aufgrund von berechtigten Unternehmensinteressen verarbeiten, werden so lange gespeichert, bis der
Zweck erfullt bzw. die Aufgabe erledigt ist und eine Dokumentation, insbesondere auch zu etwaigen
Beweiszwecken zur Rechtewahrung oder Rechtsverfolgung, nicht mehr erforderlich ist.

VI. Wahrung von Datenschutz und Vertraulichkeit durch die Gremienmitglieder

Im Rahmen der Zuarbeit von Deutschlandradio fir seine Gremien kommt es vor, dass Deutschlandra-
dio vertrauliche Informationen oder personenbezogene Daten (bspw. im Falle von Programmbe-
schwerden) an die Gremien weiterzugeben hat.

Die Gremienmitglieder verarbeiten personenbezogenen Daten nur zu Zwecken ihrer gesetzlichen Auf-
gabenerflllung. Sie setzen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ausschliel3lich Personal
ein, das nach vorheriger Unterweisung auf die einschlagigen Datenschutzgesetze, insbesondere die
Datenschutzgrundverordnung (Verordnung EU 216/679 - DSGVO), verpflichtet wurde, insbesondere
mit Blick auf die Grundsatze einer rechtmalligen Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 5 Abs.
1 und 6 Abs. 1 DSGVO) und die Kenntnis der grundlegenden datenschutzrechtlichen Begriffe (wie in
Art. 4 DSGVO).

Neben personenbezogenen Daten sind vertrauliche Informationen alle internen Geschaftsvorgange
und Betriebsgeheimnisse von Deutschlandradio. Die Gremien behandeln solche ihnen fir ihre Arbeit
offengelegten Informationen strikt vertraulich und geben sie nicht ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung von Deutschlandradio an Dritte weiter. Gremienmitglieder machen vertrauliche Informationen
ihren eigenen Mitarbeitern nur zuganglich, sofern und soweit dies flr die Gremienarbeit zwingend er-
forderlich ist. Die Vertraulichkeit darf nur aufgehoben werden, wenn die den Gremienmitgliedern be-
kannten Informationen aufgrund einer bindenden behérdlichen oder richterlichen Anordnung oder auf-
grund zwingender rechtlicher Vorschriften zu offenbaren sind.

Kontaktdaten — Verantwortlicher, Datenschutzbeauftragter, Aufsichtsbehoérde

Verantwortlicher (Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 4 Nr. 7 DSGVO)
Deutschlandradio K. d. 6. R.

vertreten durch den Intendanten

Raderberggurtel 40, 50968 Kdln

E-Mail: info@deutschlandradio.de

Datenschutzbeauftragter (Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO)
Rainer Schitz

Deutschlandradio

Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin

E-Mail: datenschutz@deutschlandradio.de

Aufsichtsbehoérde (Art 51 DSGVO i.V.m. § 16 Abs. 1 Deutschlandradio Staatsvertrag)

Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte beim BR, HR, MDR, rbb, SR, SWR, WDR, Deutschlandradio
und ZDF

Stephan Schwarze

KantstraBe 71-73, 04275 Leipzig

Beschwerdeformular der Aufsichtsbehdrde

www.rundfunkdatenschutz.de
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mailto:datenschutz@deutschlandradio.de
https://www.mdr.de/rundfunkdatenschutz/buerger-innen/beschwerden/index.html
https://www.rundfunkdatenschutz.de/

	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Amtszeit, Vorsitzender, Stellvertreter
	§ 2 Einberufung von ordentlichen Sitzungen
	§ 3 Einberufung von außerordentlichen Sitzungen
	§ 4 Tätigkeitsbericht
	§ 5 Aussprache, Beschlüsse und Wahlen
	§ 6 Bildung von Ausschüssen
	§ 7 Arbeit der Ausschüsse
	§ 7 a Richtlinie für die Mitglieder des Hörfunk- und Verwaltungsrates von Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance
	§ 8 Öffentlichkeit, Vertraulichkeit, Niederschriften, Verlautbarungen
	§ 9 Geschäftsstelle
	§ 10 Sonstiges
	Anlage 1 - Regelung über die Hinzuziehung von Sachverständigen zu den Sitzungen des Hörfunkrates und seiner Ausschüsse
	Anlage 2 - Einsichtnahme Dritter in Sitzungsniederschriften
	Anlage 3 - Richtline für die Mitglieder des Hörfunk- und Verwaltungsrates von Deutschlandradio zu Compliance und Good Governance



